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NetApp Fileservice
Wartung

I. Allgemeines

Es ist beabsichtigt, die in anliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen zu vergeben.
Einzelheiten ergeben sich aus den Anlagen.

Allgemeine Informationen zum Verfahren

Projektname NetApp Fileservice Wartung

Projektbeschreibung NetApp Fileservice Wartung -
Verlängerung der Wartung für bestehende
NetApp-Systemlandschaft

Vergabeart Offenes Verfahren (EU)

Termine

Bekanntmachung am 13.05.2026

Angebotsfrist 15.06.2026 23:59:00

Bindefrist 30.10.2026

Frist für Fragen in der Bieterkommunikation 05.06.2026 23:59

1. Auskünfte:

Auskünfte erteilt nur die Vergabestelle der Auftraggeberin, bei der auch die der Ausschreibung zugrunde liegenden Bedingungen eingesehen
werden können.

Die Kommunikation mit der Vergabestelle erfolgt ausschließlich über das Nachrichtenmodul "Bieterkommunikation" im
Vergabemanagementsystem der Deutschen eVergabe. Bei Rückfragen zur Bedienung der Software wenden Sie sich bitte an den Support der
Firma Healy Hudson: service-bieter@deutsche-evergabe.de

Der Einwand, dass der Bieter über den Umfang der Leistung oder über die Art und Weise der Ausführung nicht genügend unterrichtet gewesen
sei, ist ausgeschlossen.

2. Skonto:

Skonto bedeutet einen prozentualen Abzug vom Rechnungsbetrag, der nur unter der Bedingung einer kurzfristiger Zahlung innerhalb einer
angemessenen eingeräumten Zahlungsfrist gewährt wird. Im Vergabemanagementsystem an der dafür vorgesehenen Stelle gewährte Skonti
werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt und werden bei der Auftragsausführung des bezuschlagten Angebots berücksichtigt, wenn
sie sich auf alle Abschlags- und Schlusszahlungen beziehen und die Zahlungsfrist mindestens 30 Tage beträgt. Skonti werden bei der
Preiswertung nicht berücksichtigt.

3. Kriterien für die Auftragsvergabe:
Bewertungsmethode: Niedrigster Preis

Bewertet wird immer der Angebotsnettopreis + (Einfuhr-/)Umsatzsteuer ohne Rücksicht auf die Steuerschuldnerschaft.

4. Bedarfspositionen:

Bedarfspositionen werden gewertet.

5. Eigene AGB:

Beinhaltet das Angebot eigene Geschäftsbedingungen des Bieters (auch AGB), kann das Angebot gemäß § 42 Abs. 1 Nr. 4 UVgO bzw. §§ 53
Abs. 7 Satz 1, 57 Abs. 1 Nr. 4 VgV ausgeschlossen werden, wenn eine Aufklärung ergibt, dass der Bieter tatsächlich damit von den Inhalten der
Vergabeunterlagen abweichen will.

6. Vergabeunterlagen/Vertragsbedingungen:

Mit der Angebotsabgabe werden die im Angebotsassistenten (Workflowpunkte Vertragsbedingungen/Formulare und Produkte/Leistungen)
hinterlegten und aufgeführten Vertragsbedingungen, die Leistungsbeschreibung sowie die VOL/B, in der am Tage der Angebotseröffnung
gültigen Fassung, Vertragsbestandteil.

Die Rangfolge richtet sich nach §1 VOL/B.
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7. Bindefrist:

Mit Abgabe des Angebots ist der Bieter bis zum Ablauf der Bindefrist an sein Angebot gebunden.

8. Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen:

Eine wissentlich unvollständige oder falsche Erklärung im Angebotsschreiben kann den Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen zur Folge
haben.

9. Gemäß DSGVO ist der Abschluss einer Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung notwendig, wenn die Auftraggeberin:

a) einen Auftrag zur Verarbeitung personenbezogener Daten erteilt und/oder

b) Im Zuge eines Pflege-/Wartungsvertrags eine Fernwartung vereinbart wird.

Sofern sich die Notwendigkeit einer Vereinbarung über Auftragsverarbeitung erst während der Vertragslaufzeit ergibt, wird eine Vereinbarung
auf Basis eines Vertragsmusters der Auftraggeberin geschlossen.

10. Nebenangebote:

Nebenangebote sind nicht zugelassen.

11. Eigenerklärungen

Die Auftraggeberin hat jederzeit das Recht – vor und nach Ausführungsbeginn –, zu überprüfen, ob die zu Eignungskriterien abgegebenen
Eigenerklärungen zutreffen.

II. Elektronische Angebotsabgabe

Vorgehensweise:

1. Durch die elektronische Angebotsabgabe im Bieterassistenten des Vergabemanagementsystems (VMS) ist das Textformerfordernis gem. §
126 b BGB erfüllt (§ 38 UVgO bzw. § 53 Abs. 1 VgV).

2. Bei Rückfragen zur Bedienung der Software können Sie sich gerne an den Support der Firma Healy Hudson wenden.

An: service@deutsche-evergabe.de

III. Schriftliche Angebotsabgabe

Falls Sie bereit sind, die Leistungen zu übernehmen, werden Sie gebeten, ausschließlich auf elektronischem Weg die Angebotsunterlagen
(Eingabemaske im Bieterassistenten) auszufüllen und bis zum Einreichungstermin über die Vergabeplattform (Angebotsfrist, siehe Projekt- und
Dokumenteninformation) abzugeben.

Die Angebotsabgabe auf schriftlichem Weg in Papierform ist in diesem Verfahren nicht zugelassen.
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 BEWERBUNGSBEDINGUNGEN 

 Hinweis 
Das Vergabeverfahren erfolgt nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB) und der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung - 
VgV). 

 

1.1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bieters/Bewerbers Unklarheiten, 
so hat der Bieter/Bewerber die Vergabestelle unverzüglich vor Angebotsabgabe in 
Textform darauf hinzuweisen. 

1.2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 
Angebote von Bietern/Bewerbern, die sich im Zusammenhang mit diesem 
Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden 
ausgeschlossen. 
Zur Bekämpfung der Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs 
hat der Bieter/Bewerber auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche 
Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist. Dies gilt insbesondere 
für Bietergemeinschaften. 

1.3 Angebot 

1.3.1 Das Angebot ist in all seinen Bestandteilen in deutscher Sprache abzufassen. 

1.3.2 Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform ist der Bieter/Bewerber und die 
natürliche Person, die die Erklärung abgibt, zu benennen; falls vorgegeben, ist das 
Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen. Das Angebot 
ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die 
Vergabeplattform der Vergabestelle zu übermitteln.  

1.3.3 Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind in Euro 
(Bruchteile in vollen Cent) ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter 
Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebots hinzuzufügen. Die 
Berechtigung zur Verrechnung ermäßigter Steuersätze ist mit dem Angebot nachzuweisen. 
Soweit ihre Wertung in den Informationen zum Verfahren nicht ausdrücklich vorgesehen ist, 
werden nur Preisnachlässe gewertet, die 

 ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden 

 an der dafür vorgesehenen Stelle aufgeführt sind. 
Nicht zu wertende Preisnachlässe (z.B. Skonti) bleiben Inhalt des Angebotes und werden 
im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt. 

1.3.4 Das Angebot muss vollständig sein; unvollständige Angebote können ausgeschlossen 
werden. 
Das Angebot muss die Preise und die in den Vergabeunterlagen geforderten Erklärungen 
und Angaben enthalten. Die Preise des Angebots müssen grundsätzlich auch die Kosten 
aller zur Leistung erforderlichen Stoffe, Hilfsstoffe und Lohnnebenkosten sowie alle 
Nebenleistungen enthalten. 
Enthält die Leistungsbeschreibung bei einer Teilleistung eine Produktangabe mit Zusatz 
„oder gleichwertiger Art“ und wird vom Bieter/Bewerber dazu eine Produktangabe 
verlangt, ist das Fabrikat (insbesondere Herstellerangabe und genaue Typbezeichnung) 
auch dann anzugeben, wenn der Bieter/Bewerber das vorgegebene Fabrikat anbieten 
will. Fehlt diese Angabe, ist das Angebot unvollständig. 
Änderungen an den Vergabeunterlagen sind unzulässig. 
Entspricht der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der 
Multiplikation von Mengenansatz und Einheitspreis, so ist der Einheitspreis maßgebend. 

1.3.5 Wird in der Ausschreibung auf Normen, technische Spezifikationen, europäische 
technische Zulassungen Bezug genommen, wird das Angebot auch gewertet, sofern der 
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Bieter/Bewerber in seinem Angebot mit geeigneten Mitteln nachweist, dass die von ihm 
angebotene Lösung den Anforderungen der technischen Spezifikation, auf die Bezug 
genommen wurde, gleichermaßen entspricht.  

1.3.6 Muster und Proben müssen als zum Angebot gehörig gekennzeichnet sein. 

1.4.  Datenschutz 

1.4.1  Die von den Bietern/Bewerbern erbetenen personenbezogenen Angaben werden im 
Rahmen des Vergabeverfahrens verarbeitet und gespeichert. Die Angaben erfolgen 
freiwillig und sind Voraussetzung für die Berücksichtigung des Angebotes. 

1.4.2 Ein qualifizierter Datenschutzhinweis im Zusammenhang mit der Vergabe von öffentlichen 
Aufträgen und Konzessionen ist Bestandteil der Vergabeunterlagen.  

1.4.3. Werden der Auftraggeberin personenbezogene Daten Dritter (z.B. von Mitarbeitern des 
Auftragnehmers/der Auftragnehmerin) als Betroffene übermittelt, so ist der 
Auftragnehmer/die Auftragnehmerin für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen 
Verpflichtungen diesbezüglich eigenständig verantwortlich. Auf die Frewilligkeit ihrer 
Angaben ist hinzuweisen und der qualifizierte Datenschutzhinweis der Auftraggeberin ist 
den Betroffenen bekannt zu machen. 

1.5 Nebenangebote 

1.5.1 Soweit Nebenangebote zugelassen sind, müssen sie die geforderten 
Mindestanforderungen erfüllen. Sie müssen als solche gekennzeichnet sein, ihre Anzahl 
ist an der im dafür vorgesehenen Stelle aufzuführen. 

1.5.2 Nebenangebote müssen qualitativ und quantitativ die durch die Leistungsbeschreibung 
vorgegebenen Mindestkriterien erfüllen. Sie müssen damit mindestens  

 die funktionalen Anforderungen und 

 die wirtschaftlichen Kriterien der ausgeschriebenen Lösung erfüllen, insbesondere 
Gebrauchstauglichkeit, Folgekosten, Lebensdauer. 

Die Gleichwertigkeit ist mit dem Nebenangebot nachzuweisen. 
1.5.3 Der Bieter/Bewerber hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und 

erschöpfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit 
möglich, beizubehalten. 
Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung 
der Leistung erforderlich sind.  
Soweit der Bieter/Bewerber eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen 
Technischen Vertragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im 
Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu 
machen. 

1.5.4 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses 
beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengen-
ansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme). 

1.5.5 Nebenangebote, die den Nummern 1.5.1 bis 1.5.4 nicht entsprechen, können nicht 
gewertet werden. 

1.6 Bietergemeinschaften 

1.6.1 Bietergemeinschaften haben mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern unterzeichnete 
Erklärung abzugeben, 

 in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft (oder vergleichbarer Zusammenschluss) 
im Auftragsfall erklärt ist, 

 in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags 
bevollmächtigte Vertreter  bezeichnet ist, 

 dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber 
rechtsverbindlich vertritt, 

 dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 
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1.6.2 Beim Nichtoffenen Verfahren und bei Beschränkter Ausschreibung werden Angebote von 
Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus 
aufgeforderten Unternehmern gebildet haben, nicht zugelassen. 

1.7 Benachrichtigung 
Nichtberücksichtigte Bieter erhalten eine Benachrichtigung nach § 134 GWB. Eine 
Unterrichtung der Bieter erfolgt zudem gem. § 62 VgV. 

5



 

Stadt Nürnberg 
 

vhbn_0521, Stand April 2021 

 
Seite 1 von 7 

 

 
 

 

 

ZUSÄTZLICHE ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN 

für die Ausführung von Leistungen 
 

Hinweis 

Die genannten Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die 
Ausführung von Leistungen (VOL/B). 

 

1 Art und Umfang der Leistung, Preise  (§ 1 VOL/B) 

 Die vereinbarten Preise enthalten auch die Kosten für die zur Leistung erforderlichen 
Arbeitsmittel, Betriebs- und Hilfsstoffe wie Reinigungsmittel, Verpackung o.ä. und die 
notwendigen Hilfsleistungen wie Transporte, Auf- und Abladen frei Verwendungsstelle, 
sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes angegeben ist. Etwaige Patentge-
bühren und Lizenzvergütungen sind durch den Preis für die Lieferung/Leistung abgegol-
ten. 
Packstoffe hat der Auftragnehmer zurückzunehmen und ggf. wie auch durch seinen Auf-
trag entstandene Abfälle auf seine Kosten fachgerecht zu beseitigen. 

Wenn der Auftragnehmer für sein Angebot eine selbst gefertigte Abschrift oder Kurzfas-
sung benutzt hat, ist allein die vom Auftraggeber verfasste Leistungsbeschreibung ver-
bindlich 

 Sind in der Leistungsbeschreibung für die wahlweise Ausführung einer Leistung Wahl-
positionen (Alternativpositionen) oder für die Ausführung einer nur im Bedarfsfall erfor-
derlichen Leistung Bedarfspositionen (Eventualpositionen) vorgesehen, ist der Auftrag-
nehmer verpflichtet, die in diesen Positionen beschriebenen Leistungen nach Aufforde-
rung durch den Auftraggeber auszuführen. Die Entscheidung über die Ausführung von 
Wahlpositionen trifft der Auftraggeber in der Regel bei Auftragserteilung, über die Aus-
führung von Bedarfspositionen nach Auftragserteilung. 

  

2 Einheitspreise  

 Der Einheitspreis ist der vertragliche Preis, auch wenn im Angebot der Gesamtbetrag 
einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der Multiplikation von Mengenansatz 
und Einheitspreis entspricht. 

  

3 Änderung der Leistung  (§ 2 VOL/B) 

3.1 Beansprucht der Auftragnehmer aufgrund von § 2 Nr.3 eine erhöhte Vergütung, muss er 
dies dem Auftraggeber unverzüglich – möglichst vor Ausführung der Leistung und mög-
lichst der Höhe nach – schriftlich mitteilen. 

3.2 Sind nach § 2  Preise zu vereinbaren, hat der Auftragnehmer auf Verlangen seine Preis-
ermittlungen für diese Preise und für die vertragliche Leistung vorzulegen und Mehr- und 
Minderkosten nachzuweisen.  

  

4 Ausführungsunterlagen  (§ 3 VOL/B) 

 Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrundegelegt werden, die vom Auftraggeber 
als zur Ausführung bestimmt gekennzeichnet sind. 
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5 Ausführung der Leistung  (§ 4 VOL/B) 

5.1 Der Auftraggeber kann sich über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung unter-
richten. 

5.2 Solange der Vertrag nicht beiderseits vollständig erfüllt ist, hat der Auftragnehmer jede 
Änderung seiner Zugehörigkeit zur Berufsgenossenschaft dem Auftraggeber unverzüg-
lich unaufgefordert mitzuteilen. 

5.3 Nach- oder Subunternehmer treten in keinem Fall in rechtliche oder vertragliche Bezie-
hungen zum Auftraggeber. Der Auftragnehmer hat also derartige weiter gegebene Auf-
träge in eigenem Namen und auf eigene Rechnung zu erteilen. Die Abrechnung gegen-
über dem Auftraggeber erfolgt nur mit dem Auftragnehmer.  

5.4 Der Auftragnehmer hat bei der Ausführung der Leistung alle für ihn geltenden rechtlichen 
Verpflichtungen einzuhalten, insbesondere den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
wenigstens diejenigen Mindestbedingungen einschließlich des Mindestentgelts zu ge-
währen, die nach dem Mindestlohngesetz, einem nach dem Tarifvertragsgesetz mit den 
Wirkungen des Arbeitnehmerentsendegesetzes (AEntG) für allgemein verbindlich erklär-
ten Tarifvertrag oder einer nach § 7, § 7a oder § 11 AEntG oder einer nach § 3a AÜG 
erlassenen Rechtsverordnung für die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben wer-
den, sowie gem. § 7 Abs. 1 AGG und § 3 Abs. 1 EntgTranspG Frauen und Männern bei 
gleicher oder qleichwertiger Arbeit gleiches Entgelt zu bezahlen. Der Auftragnehmer hat 
die Einhaltung der Verpflichtungen auf Verlangen durch die Vorlage prüffähiger Unterla-
gen nachzuweisen. Bei einem Einsatz von Nach- oder Subunternehmern sind diese 
durch den Auftragnehmer entsprechend zu verpflichten und haben die Einhaltung der 
Verpflichtungen in gleicher Weise auf Verlangen nachzuweisen. 

  

6 Kündigung aus wichtigem Grund  (§ 8 VOL/B) 

 Ein wichtiger Grund liegt auch vor, wenn der Auftragnehmer Personen, die auf Seiten 
des Auftraggebers mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchführung des Ver-
trages befasst sind oder ihnen nahestehenden Personen Vorteile anbietet, verspricht 
oder gewährt. Solchen Handlungen des Auftragnehmers selbst stehen Handlungen von 
Personen gleich, die von ihm beauftragt oder für ihn tätig sind. Dabei ist es gleichgültig, 
ob die Vorteile den vorgenannten Personen oder in ihrem Interesse einem Dritten ange-
boten, versprochen oder gewährt werden. 

  

7 Wettbewerbsbeschränkungen (§ 8 Nr. 2 VOL/B) 

 Wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen 
hat, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, hat er 15 v.H. der Auf-
tragssumme an den Auftraggeber zu zahlen, es sei denn, dass ein Schaden in anderer 
Höhe nachgewiesen wird. 

 Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekündigt wird oder bereits erfüllt ist. 

 Sonstige vertragliche oder gesetzliche Ansprüche des Auftraggebers, insbesondere sol-
che aus § 8 Nr. 2 VOL/B, bleiben unberührt. 

 Als unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen gelten insbesondere Verabredungen und 
Verhandlungen mit anderen Bietern über 

- die Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten, 

- die zu fordernden Preise, 

- Bindungen sonstiger Entgelte, 
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- Gewinnaufschläge, 

- Verarbeitungsspannen und andere Preisbestandteile, 

- Zahlungs-, Lieferungs- und andere Vertragsbedingungen, soweit sie unmittelbar o-
der mittelbar den Preis beeinflussen, 

- Entrichtung von Ausfallentschädigungen oder Abstandszahlungen, 

- Gewinnbeteiligungen oder andere Aufgaben, sowie Empfehlungen, 

es sei denn, dass sie nach § 24 ff  des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB) zulässig sind. Solchen Handlungen des Auftragnehmers selbst stehen Handlun-
gen von Personen gleich, die von ihm beauftragt oder für ihn tätig sind. 

  

8 Abnahme  (§ 13 VOL/B) 

8.1 Die Lieferung oder Leistung wird förmlich abgenommen.  

8.2 Die Gefahr geht grundsätzlich erst mit der Abnahme auf den Auftraggeber über.  

  

9 Mängelansprüche  (§ 14 VOL/B)   

 Die Verjährung für Mängelansprüche beginnt mit der Abnahme der Leistung bzw. Liefe-
rung. 

  

10 Rechnungen  (§§ 15 und 17 VOL/B) 

10.1 Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss- oder Schlussrechnung 
zu bezeichnen; die Abschlags- und Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu num-
merieren. 

10.2 In jeder Rechnung sind die Teilleistungen in der Reihenfolge, mit der Ordnungszahl (Po-
sition) und der Bezeichnung – gegebenenfalls abgekürzt – wie in der Leistungsbeschrei-
bung aufzuführen. 

10.3 Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) in Euro 
aufzustellen: der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz 
einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum 
Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung, gilt.  
Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, wird die 
Differenz zwischen dem aktuellen Umsatzsteuerbetrag und dem bei Fristablauf maßge-
benden Umsatzsteuerbetrag nicht erstattet. 

10.4 In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits 
erhaltenen Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuer-
beträge anzugeben. 

10.5 
 

Die zum uneingeschränkten Vorsteuerabzug erforderlichen gesetzlichen Pflichtangaben 
nach § 14 Abs. 4 und § 14a UStG sind einzuhalten. 

10.6 Die Rechnungen müssen neben den Rechnungspositionen und erläuternden Unterlagen 
wie Aufmaß, Pläne, Lieferscheine oder sonstige Nachweise und erläuternden Unterla-
gen Dritter folgende Angaben enthalten: Neben den gesetzlichen Vorgaben sind die Leit-
weg-ID, der Name der Dienststelle für welche die Leistung erbracht wurde einschließlich 
Ergänzungen wie Einrichtung, Abteilung, Sachgebiet, Sachbearbeitung, und Auftrags-
bezug (z.B. Bestellnummer, Lieferort, Leistungsort unter Angabe von Adresse und Ge-
bäude, sofern mehrere Gebäude unter einer Anschrift zu finden sind) anzugeben. Diese 
Angaben werden vom Auftraggeber mit den ergänzenden Bedingungen zur Rechnungs-
stellung vorgegeben. 
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11 Leistungen nach Stundenverrechnungssätzen  (§ 16 VOL/B) 

 Der Auftragnehmer hat über Leistungen nach Stundenverrechnungssätzen arbeitstäg-
lich Listen in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen  

 - das Datum, 

 - die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes, 

 - die Art der Leistung, 

 - die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe, 

 - die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-,  
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht ent-
haltenen Erschwernissen und 

 - die Gerätekenngrößen 

 enthalten. 

 Rechnungen über Stundenverrechnungssätze müssen entsprechend den Listen aufge-
gliedert werden. 

 Die Originale der Listen behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält 
der Auftragnehmer. 

  

12 Zahlungen  (§ 17 VOL/B) 

12.1 Alle Zahlungen werden bargeldlos im Überweisungsverkehr in Euro geleistet. 

12.2 Als Tag der Zahlung gilt bei Überweisung von einem Konto der Tag, an dem das Geld-
institut den ausführbaren Zahlungsauftrag erhalten hat. 

12.3 Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftrag-
geber an den für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigten Vertreter der Arbeits-
gemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. 
Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft. 

 

12.4 Für Vorauszahlungen ist stets besondere Sicherheit durch selbstschuldnerische Bürg-
schaft nach dem vom Auftraggeber vorgeschriebenen Muster für den Zahlungsbetrag 
incl. Mehrwertsteuer zu leisten. 

  

13 Überzahlungen  (§ 17 VOL/B) 

13.1 Bei Rückforderungen des Auftraggebers aus Überzahlungen (§§ 812 ff. BGB) kann sich 
der Auftragnehmer nicht auf den Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen. 

13.2 Im Falle einer Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten. 

Leistet er innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens 
nicht, befindet er sich ab diesem Zeitpunkt mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug 
und hat Verzugszinsen in Höhe von 8 %-Punkten über dem Basiszinssatz des § 247 
BGB zu zahlen.  

Auf einen Wegfall der Bereicherung kann sich der Auftragnehmer nicht berufen. 

13.3 Die Verjährungsfrist für diese Ansprüche des Auftraggebers beträgt acht Jahre, sie be-
ginnt mit der Schlusszahlung. 
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14 Abtretung  

14.1 Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber können ohne Zustimmung 
des Auftraggebers nur abgetreten werden, wenn sich die Abtretung auf alle Forderungen 
in voller Höhe aus dem genau bezeichneten Auftrag einschließlich aller etwaigen Nach-
träge erstreckt. Teilabtretungen sind nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers 
gegen ihn wirksam. 

14.2 Eine Abtretung wirkt gegenüber dem Auftraggeber erst, 

 - wenn sie ihm vom alten Gläubiger (Auftragnehmer) und vom neuen Gläubiger unter 
genauer Bezeichnung der auftraggebenden Stelle des Auftrags gemäß dem Form-
blatt des Auftraggebers schriftlich angezeigt worden ist und 

 - wenn der neue Gläubiger eine Erklärung gemäß Formblatt mit folgendem Inhalt ab-
gegeben hat: 
"Ich erkenne an, 

a) dass die Erfüllung der Forderung nur nach Maßgabe der vertraglichen Bestimmungen 
beansprucht werden kann, 

b) dass mir gemäß § 404 BGB die Einwendungen entgegengesetzt werden können, die zur 
Zeit der Abtretung gegen den bisherigen Gläubiger begründet waren, 

c) dass die Aufrechnung mit Gegenforderungen in den Grenzen des § 406 BGB zulässig 
ist, 

d) dass eine durch mich vorgenommene weitere Abtretung gegenüber dem Auftraggeber 
nicht wirksam ist. 

Zahlungen, die der Auftraggeber nach der Abtretung an den Auftragnehmer leistet, lasse 
ich gegen mich gelten, wenn vom Zugang der Abtretungsanzeige beim Auftraggeber bis 
zum Tag der Zahlung (Tag der Hingabe oder Absendung des Überweisungsauftrags an 
ein Geldinstitut) noch nicht 6 Werktage verstrichen sind. Dies gilt nicht, wenn die die 
Zahlung bearbeitende Kasse schon vor Ablauf dieser Frist von der Abtretungsanzeige 
Kenntnis hatte." 

14.3 Abtretungen aus mehreren Aufträgen sind für jeden Auftrag gesondert anzuzeigen. 

14.4 Ohne Einhaltung der Abtretungsvoraussetzungen nach den Nrn. 14.1 bis 14.3 kann der 
Auftragnehmer Geldforderungen an einen Dritten abtreten, wenn der Auftragnehmer 
Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches (HGB) ist und das Rechtsgeschäft, das 
die Forderung begründet hat, für ihn ein Handelsgeschäft ist (siehe § 354a Satz 1 HGB). 
Die Forderungsabtretung entfaltet dann aber keine bindende Wirkung gegenüber dem 
Auftraggeber; er kann vielmehr weiterhin mit befreiender Wirkung an den Auftragnehmer 
Zahlungen leisten. Das gilt auch dann, wenn die Forderungsabtretung dem Auftraggeber 
angezeigt wird oder er anderweitig davon Kenntnis erlangt (siehe § 354a Sätze 2 und 3 
HGB). 

  

15 Sicherheitsleistung (§ 18 VOL/B) 

15.1 Die Sicherheit für Vertragserfüllung erstreckt sich auf die Erfüllung sämtlicher Verpflich-
tungen aus dem Vertrag, insbesondere für die vertragsgemäße Ausführung der Leistung 
einschließlich der Abrechnung, für Mängelansprüche und Schadensersatz. 

15.2 Die Sicherheit für Mängelansprüche erstreckt sich auf die Erfüllung der  Mängelansprü-
che einschließlich Schadensersatz. 

15.3 Wird in den Besonderen Vertragsbedingungen Sicherheit verlangt, hat der Auftragneh-
mer Sicherheit (vorzugsweise durch Bürgschaft) zu leisten. 
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15.4 Die Sicherheit für Vertragserfüllung und Mängelansprüche beträgt 5 % der Auftrags-
summe einschließlich Mehrwertsteuer. Bei besonderen Risiken kann sie bis zu 10 % der 
Auftragssumme einschließlich Mehrwertsteuer betragen. Bei Erhöhung der Auftrags-
summe um mehr als 50.000 EURO einschließlich Mehrwertsteuer (Nachträge, Mengen-
mehrungen usw.) ist die Sicherheit entsprechend zu erhöhen. Der Auftraggeber kann 
dies auch bei niedrigeren Erhöhungen verlangen. 

15.5 Der Auftraggeber ist berechtigt, als Sicherheit die entsprechende Summe bei fälligen 
Zahlungen aus diesem Vertrag einzubehalten. Ein Einbehalt kann durch eine entspre-
chende Bürgschaft ersetzt werden. 

15.6 Nach Abnahme, Vorlage der prüfbaren Schlussrechnung und nach Erfüllung aller bis 
dahin bestehenden Ansprüche kann der Auftragnehmer verlangen, dass die Sicherheit 
für Mängelansprüche bis auf 3 % der Abrechnungssumme zuzüglich der voraussichtli-
chen Aufwendungen für die Beseitigung festgestellter Mängel verringert oder gemäß Nr. 
16.5 die Bürgschaft ausgetauscht wird. 

15.7 Die Sicherheit für Mängelansprüche wird zurückgegeben, wenn die Verjährungsfristen 
für Mängelansprüche abgelaufen und die bis dahin geltend gemachten Ansprüche erfüllt 
sind. 

  

16 Bürgschaften (§§ 17 und 18 VOL/B) 

16.1 Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, sind die Formblätter des Auftraggebers zu 
verwenden. 

16.2 Die Bürgschaft ist von einem 

 - in den Europäischen Gemeinschaften oder 

 - in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder 

 - in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens über das öffentliche Be-
schaffungswesen zugelassenen Kreditinstitut bzw. Kredit- oder Kautionsversicherer 
zu stellen (Konzernbürgschaften sind nicht zugelassen.). 

16.3 Die Bürgschaftsurkunden enthalten folgende Erklärung des Bürgen: 

 - "Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft 
nach deutschem Recht. 

 - Auf die Einreden der Anfechtung und der Aufrechenbarkeit sowie der Vorausklage 
gemäß §§ 770 und 771 BGB wird verzichtet. Der Verzicht auf die Einrede der Auf-
rechenbarkeit gilt nicht für unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Gegenforde-
rungen des Auftragnehmers. 

 - Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsur-
kunde. 

 - Gerichtsstand ist Nürnberg. 

16.4 Die Bürgschaft ist über den Gesamtbetrag der Sicherheit in nur einer Urkunde in Euro 
zu stellen. Bei Arbeitsgemeinschaften muss die Bürgschaft auf die Arbeitsgemeinschaft 
ausgestellt sein. 

16.5 Die Urkunde über die Vertragserfüllungs- und Mängelansprüchebürgschaft wird zurück-
gegeben, wenn der Auftragnehmer 

 - die Leistung vertragsgemäß erfüllt hat, 

 - etwaige rechtmäßig erhobene Ansprüche befriedigt und 

 - eine vereinbarte Sicherheit für Mängelansprüche geleistet hat. 
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16.6 Die Urkunde über die Mängelanspruchsbürgschaft  wird zurückgegeben, wenn die Ver-
jährungsfristen für Mängelansprüche abgelaufen und die bis dahin geltend gemachten 
Ansprüche erfüllt sind. 

16.7 Die Urkunde über die Vorauszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Voraus-
zahlung auf fällige Zahlungen angerechnet worden ist. 

  

17 Verträge mit ausländischen Auftragnehmern (§ 19 VOL/B) 

 Bei Auslegung des Vertrages ist ausschließlich der in deutscher Sprache abgefasste 
Vertragswortlaut verbindlich. Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher 
Sprache. Für die Regelung der vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen zwi-
schen den Vertragspartnern gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land. 

  

18 Gerichtsstand (§ 19 VOL/B) 

 Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist – soweit gesetzlich zulässig – 
Nürnberg. 
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Ergänzende Bedingungen zur Rechnungsstellung

Für den Rechnungseingang bei der Auftraggeberin stehen drei Wege zur Verfügung. Eine Zustellung über einen anderen Weg ist nicht
zugelassen.

Für alle Rechnungsformate gilt:

Eine getrennte Übermittlung von Rechnung und sonstigen Anlagen auf unterschiedlichen Wegen kann nur in Einzelfällen erfolgen und muss mit
der Auftraggeberin vor Rechnungslegung abgestimmt werden. Die Leitweg-ID und die Rechnungsnummer müssen bei allen Formen der
Rechnungsübermittlung zwingend angegeben werden.

Zugangswege:

1. Per E-Mail (als X-Rechnung oder PDF) an folgende E-Mailadresse: stadt@rechnung.nuernberg.de.
    Ein Versand an andere E-Mailadressen der Stadt Nürnberg ist nicht zugelassen.

2. Per Dateiupload (als X-Rechnung und PDF) auf einem der unter www.lieferanteninfo.nuernberg.de genannten Portale. 
    Eine Zustellung über andere Datenaustauschwege ist nicht zugelassen.

3. Als Papierrechnung per Post an folgende Postanschrift:

Stadt Nürnberg
Amt für Informationstechnologie
IT/3-SYS/CSB
Leitweg-ID: 09564000-1150001-07
Postfach 90 01 48
90492 Nürnberg

Alle vorstehenden Angaben werden durch die Auftraggeberin vorgegeben. Es darf darüber hinaus kein Straßenname in der Rechnungsadresse
stehen. Eine Zustellung über andere Anschriften der Stadt Nürnberg oder persönliche Übergabe an eine Vertreterin oder einen Vertreter der
Stadt Nürnberg ist nicht zugelassen. Rechnungen können auf Grund von Größenbeschränkungen bei Postfächern der Deutschen Post AG nur
bis zum Format Maxibrief zugestellt werden. Größere Versandformate werden grundsätzlich nicht angenommen. Die Übergabe größerer
Formate kann nur ausnahmsweise in Einzelfällen erfolgen und muss mit der Auftraggeberin vor Rechnungslegung abgestimmt sein.

elektronisch übermittelte Rechnungen

Bei elektronisch übermittelten Rechnungen werden die Formate pdf und E-Rechnungen, die konform zur Europäischen Norm 16931 sind,
entweder bevorzugt als aktuelle XRechnung oder alternativ als ZUGFeRD ab Version 2 (jeweils in der aktuell gültigen Version) angenommen.
Andere Formate sind nicht zugelassen. Rechnungen im Format pdf müssen folgende Aktionen zulassen: Dokument ohne Kennwort ansehen,
Text und Grafik aus Dokument kopieren, Dokument drucken, Kommentare hinzufügen oder ändern.

Jede E-Mail an den zentralen Rechnungseingang der Stadt Nürnberg muss genau einen Dateianhang (PDF-Rechnung oder E-Rechnung)
enthalten. Dateien dürfen eine Größe von 15 MB nicht überschreiten. E-Mails ohne Dateianhang oder mit mehreren Dateianhängen werden
automatisch abgewiesen. Rechnungsbegleitende Dokumente (zum Beispiel Leistungsnachweise, Arbeitsberichte etc.) müssen in die
Rechnungsdatei integriert werden. Wichtig ist dabei, dass das Rechnungsbild am Anfang steht. Für jede Rechnung muss eine eigene E-Mail
versendet werden. Mehrere Rechnungen in einer Datei sind nicht zulässig. Wichtige Informationen und Angaben gehören nicht in den
E-Mail-Text, sondern in den Dateianhang. Bei der elektronischen Rechnungsbearbeitung werden nur die Dateianhänge bearbeitet, der
Begleittext in der E-Mail wird nicht zur Kenntnis genommen. Die E-Mail mit der Rechnung darf nicht von einer "No-Reply"-Adresse versendet
werden, da sonst Antwortmails, zum Beispiel Fehlermeldungen, nicht beim Absender der Rechnung ankommen.
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Stadt Nürnberg 

Zentrale Dienste 

 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit der Vergabe von öffentlichen 
Aufträgen und Konzessionen 

 
Datensicherheit  
Die Sicherheit Ihrer Daten ist uns wichtig, deshalb werden alle Informationen über eine verschlüsselte 
Verbindung übertragen.  
 
Verantwortlich für die Datenerhebung  
Stadt Nürnberg  
Zentrale Dienste  
Winklerstr. 33 
90403 Nürnberg  
Telefon: 09 11 / 2 31 – 33 21 0  
Zur verschlüsselten Übertragung Ihrer Nachricht: Kontaktformular 
 
Datenschutz  
Bei Fragen zum Thema Datenschutz wenden Sie sich bitte an:  
Stadt Nürnberg  
Behördlicher Datenschutz  
Rathausplatz 2  
90403 Nürnberg  
Telefon: 09 11 / 2 31 – 51 15  
Zur verschlüsselten Übertragung Ihrer Nachricht: Kontaktformular 
 
Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung  
Die Datenverarbeitung erfolgt zu folgenden Zwecken: 
 

• Durchführung von Vergabeverfahren, insb.: 
◦ Bereitstellen von Vergabeunterlagen 
◦ Beantwortung von Bieterfragen 
◦ Abfrage und Überprüfung des Vorliegens von Ausschlussgründen 
◦ Abfrage und Überprüfung der Eignung 
◦ Erfüllen vergaberechtlicher Transparenzverpflichtungen 

• Pflege einer Bieterkartei 
• Dokumenten- und Vertragsmanagement 
• Vertragsabwicklung 
• Führen sachdienlicher Kommunikation 

 
Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung sind Art. 6 Abs. 1 Buchstaben b, c und e DSGVO sowie Art. 4 
Absatz 1 BayDSG. 
 
Weitergabe von Daten  
Ihre personenbezogenen Daten werden – soweit erforderlich – weitergegeben an: 
 

• Bundesamt für Justiz zur Einholung von GZR-Auskünften gem. § 150a GewO 
• Bundeszollverwaltung zur Einholung von Auskünften betreffend Eignung/Vorliegen von 
  Ausschlussgründen 
• Referenzgeber zur Überprüfung von Referenzen 
• Sicherheits- und Ordnungsbehörden zur Überprüfung bewachungsrechtlicher Voraus  
  setzungen 
• Sachbearbeiter der Stadt Nürnberg zur sachdienlichen Kommunikation 
• Teilnehmer an Vergabeverfahren zur Information über die Vergabeentscheidung 
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Übermittlung an Drittländer  
Es erfolgt keine Übermittlung. Bei Übermittlung in Drittländer = Nicht-EU bitte mit der/dem 
Datenschutzbeauftragten Kontakt aufnehmen.  
 
Speicherzeitraum  
Ihre Daten werden bei der Stadt Nürnberg so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen für die genannten Zwecke erforderlich ist.  
 
Bei europaweiten Ausschreibungen sind gem. § 8 Abs. 4 VgV für Liefer- und Dienstleistungen die 
Vergabeunterlagen bis zum Ende der Laufzeit des Vertrags/ der Rahmenvereinbarung aufzubewahren, 
mindestens jedoch für drei Jahre ab dem Tag des Zuschlags.  
Bei nationalen Ausschreibungen sind gem. § 6 UVgO für Liefer- und Dienstleistungen die Vergabeunterlagen 
mindestens für drei Jahre ab dem Tag des Zuschlags aufzubewahren.  
Bei nationalen Ausschreibungen von freiberuflichen Leistungen sind die Vergabeunterlagen ebenso für 
mindestens drei Jahre ab dem Tag des Zuschlags aufzubewahren.. 
 
Betroffenenrechte  
Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen beim Verantwortlichen für die Datenerhebung 
folgende Rechte zu:  
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer 
Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). Sollten unrichtige personenbezogene Daten 
verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). Liegen die gesetzlichen 
Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie 
Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). Wenn Sie in die 
Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die 
Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht 
auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch 
machen, prüft die Stadt Nürnberg, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Weiterhin besteht 
ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz.  
 
Erforderlichkeit der Datenangabe  
Nach den oben genannten Rechtsgrundlagen sind die Daten für die Vergabe öffentlicher Aufträge und 
Konzessionen erforderlich. Bei Nichtbereitstellung dieser Daten kann das Vergabeverfahren möglicherweise 
nicht erfolgreich durchgeführt und/oder der Vertrag nicht abgeschlossen und abgewickelt werden. 
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Ergänzende Vertragsbedingungen für die Instandhaltung von Hardware 

– EVB-IT Instandhaltungs-AGB – 

 

1 Gegenstand des Vertrages 

1.1 Gegenstand des Vertrages sind die dort vereinbarten Instandhaltungsleistungen des Auftragnehmers 
für die vereinbarte Hardware. 

1.2 Die Instandhaltungsleistungen werden in der Regel als Werkleistungen erbracht. 

1.3 Soweit nicht anders vereinbart, erbringt der Auftragnehmer die Instandhaltungsleistungen zu dem bei 
Leistungserbringung aktuellen Stand der Technik. 

1.4 Der Auftragnehmer ist zur Erbringung der vereinbarten Instandhaltungsleistungen mit Hilfe von 
automatisierten Verfahren nur dann berechtigt, wenn er im Angebot das zu verwendende Produkt benennt 
und gleichzeitig den Tatsachen entsprechend gewährleistet, dass dieses Produkt keine 
Kommunikationsfunktionen zu Dritten und keine andere den Interessen des Auftraggebers 
zuwiderlaufende Funktionalität aufweist. Insbesondere darf das Produkt keine Funktionalitäten zum 
Ausspähen von Daten enthalten, keine Informationen über die IT-Systeme, deren Daten, deren 
Lizenzierung oder das Benutzerverhalten an Dritte übermitteln, zu anderen Zwecken als für die 
Erbringung der Instandhaltungsleistungen oder derart speichern, dass Dritte darauf Zugriff nehmen 
könnten. Die Auswechslung bzw. der Einsatz eines neuen Releases* des Produktes bedarf der 
ausdrücklichen Einwilligung des Auftraggebers im Einzelfall. Der Auftraggeber wird einwilligen, wenn der 
Auftragnehmer in Bezug auf das neu einzusetzende Produkt die oben genannte Gewährleistung 
übernommen hat. Liegen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, dass das Produkt den 
vorgenannten Anforderungen nicht entspricht und kann der Auftragnehmer diese nicht ausräumen, kann 
der Auftraggeber den Einsatz des Produktes untersagen. 

1.5 Soweit der Auftragnehmer im Rahmen der Instandhaltung Hard- und/oder Software bzw. Teile davon 
überlässt, dürfen diese keine Schaden stiftende Software*, z.B. in der Firmware, enthalten. Dies ist in 
geeigneter Form zu einem angemessenen Zeitpunkt vor der Lieferung zu prüfen. Der Auftragnehmer 
erklärt jeweils, dass die Prüfung keinen Hinweis auf Schaden stiftende Software* ergeben hat. Diese 
Regelung gilt für jede, auch die vorläufige und Vorabüberlassung, z.B. zu Testzwecken.  

Der Auftragnehmer gewährleistet darüber hinaus, dass die von ihm zu liefernde Hard- und/oder Software 
frei von Funktionen ist, die die Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit der Hardware, anderer Hard- 
und/oder Software oder von Daten gefährden und den Vertraulichkeits- oder Sicherheitsinteressen des 
Auftraggebers zuwiderlaufen durch: 

● Funktionen zum unerwünschten Absetzen/Ausleiten von Daten, 

● Funktionen zur unerwünschten Veränderung/Manipulation von Daten oder der Ablauflogik oder 

● Funktionen zum unerwünschten Einleiten von Daten oder unerwünschte Funktionserweiterungen. 

Unerwünscht ist eine mögliche Aktivität einer Funktion, wenn die Aktivität so weder vom Auftraggeber in 
seiner Leistungsbeschreibung gefordert, noch vom Auftragnehmer unter konkreter Beschreibung der 
Aktivität oder ihrer Funktionsweise angeboten, noch im Einzelfall vom Auftraggeber ausdrücklich 
autorisiert („opt-in“) wurde. 

1.6 Soweit nicht anders vereinbart, ist der Auftragnehmer nicht verpflichtet, Instandhaltungsleistungen für 
Hardware zu erbringen, soweit diese vom Herstellersupport abhängen, der Hersteller diesen Support nicht 
mehr anbietet und der Auftragnehmer die betroffenen Leistungen aus von ihm nicht zu vertretenden 
Gründen auch nicht anderweitig ihm zumutbar erbringen kann. 

2 Art und Umfang der Instandhaltungsleistungen 

2.1 Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft (Störungsbeseitigung)  
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Ist Störungsbeseitigung vereinbart, trifft der Auftragnehmer die dafür notwendigen Maßnahmen. Der 
Auftragnehmer erklärt die Betriebsbereitschaft der instand gesetzten Hardware und weist diese auf 
Verlangen des Auftraggebers – soweit technisch möglich – in angemessenem Umfang nach. 

Tritt die gleiche Störung* binnen sieben Tagen nach Erklärung der Betriebsbereitschaft wieder auf und 
beruht die Störung* auf der gleichen Ursache, gilt sie als nicht beseitigt. Hat der Auftraggeber die Störung* 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht und ist eine Pauschalvergütung für die Instandhaltung 
vereinbart, kann der Auftragnehmer vom Auftraggeber eine angemessene Vergütung für die 
Störungsbeseitigung verlangen. 

2.2 Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft (vorbeugende Maßnahmen) 

Zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft der Hardware gehören alle zur Vermeidung zukünftiger 
Störungen* z.B. in einem Wartungskonzept vereinbarten Maßnahmen des Auftragnehmers. Dies umfasst 
z.B. den regelmäßigen Austausch von Verschleißteilen* und den Austausch von Hardwareteilen 
rechtzeitig vor Ende ihres Lebenszyklus. Erfasst ist auch die Überlassung und Installation von neuen 
Programmständen* von hardwarenaher Software, z.B. Firmware, Microcodes und Treibersoftware, 
jeweils soweit diese zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft erforderlich sind. 

2.3 Übernahme von Ersatzhardware* oder Ersatzteilen*  

Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind Ersatzhardware* und Ersatzteile* durch den Auftraggeber zu 
übernehmen, wenn sie der Beseitigung oder Vermeidung von Störungen* dienen. Zur Übernahme ist der 
Auftraggeber nicht verpflichtet, wenn Ersatzhardware* bzw. Ersatzteile* zusätzlich zu vergüten sind oder 
ihm dies nicht zuzumuten ist, z.B. weil diese wesentlich von der zu ersetzenden Hardware abweichen.  

Übernimmt der Auftraggeber eine neue Hardware aus einem solchen Grunde nicht, wird der 
Auftragnehmer auf Wunsch des Auftraggebers eine andere Lösung vorschlagen, sofern eine solche 
möglich und zumutbar ist. 

Übernimmt der Auftraggeber eine neue Hardware, gilt Folgendes: 

● Enthält die neue Hardware mehr Funktionalität als die im Vertrag aufgeführte Hardware 
(„Mehrleistung“), ist der Auftraggeber zur Zahlung einer Mehrvergütung nur verpflichtet, wenn er 
diese Mehrleistung nutzen will. Dazu zählt auch der Fall, dass er die Mehrleistung nutzt, obwohl er 
die neue Hardware auch ohne die Mehrleistung vertragsgemäß nutzen könnte, nicht jedoch der Fall, 
dass er die bisherige Funktionalität nur zusammen mit der Mehrleistung nutzen kann. Eine 
Mehrvergütung entfällt, soweit die Überlassung der neuen Hardware bereits Gegenstand der 
Leistungsverpflichtung gemäß Ziffer 2.1 ist. 

● Entstehen ihm durch die Nutzung der neuen Hardware höhere Kosten als zuvor, gehen diese zu 
Lasten des Auftragnehmers. Dies gilt nicht, soweit diese höheren Kosten darauf zurückzuführen sind, 
dass der Auftraggeber vorhandene Mehrleistungen nutzen will. Satz 2 des ersten 
Aufzählungspunktes dieser Ziffer 2.3 gilt entsprechend. 

2.4 Hotline 

2.4.1 Ist eine Hotline vereinbart und finden sich keine abweichenden Regelungen dazu im Vertrag, nimmt 
der Auftragnehmer telefonische Störungsmeldungen, soweit eine Störungsbeseitigung vereinbart ist und, 
soweit vereinbart, Fragen zur Nutzung der Hardware auf. Der Auftragnehmer wird, soweit möglich, die 
gemeldete Störung* durch telefonische Anleitung oder, soweit vereinbart, durch Teleservice* noch 
während des Telefonats beseitigen und, wenn vereinbart, Fragen zur Nutzung der Hardware beantworten. 
Ist dies in zumutbarer Zeit nicht gelungen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, 

● die Fragen zur Nutzung anderweitig zu klären und die Antworten telefonisch oder per E-Mail zu 
übermitteln bzw. 

● die Störungsmeldung zur Störungsbeseitigung innerhalb seiner Supportorganisation weiterzuleiten. 
Ist keine Störungsbeseitigung gemäß Ziffer 2.1 vereinbart, unterbreitet der Auftragnehmer dem 
Auftraggeber ein Angebot zur Störungsbeseitigung auf der Grundlage der vereinbarten Vergütung 
oder, wenn eine solche nicht vereinbart ist, zu angemessenen Bedingungen. 

Ist die Nutzung eines Ticketsystems* vereinbart, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Störungsmeldung 
nebst erläuternder Informationen in dieses einzustellen. Dies gilt unabhängig davon, ob die 
Störungsmeldung bereits im Telefonat erledigt wurde oder nicht. 
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2.4.2 Soweit nicht anders vereinbart, ist jeder geschulte Nutzer beim Auftraggeber zur Nutzung der Hotline 
berechtigt. 

2.4.3 Der Auftragnehmer wird für die Hotline nur Personal einsetzen, das zur Erfassung und ersten 
Klärung der Störungsmeldung qualifiziert ist. Soweit nicht anders vereinbart, ist die Hotline 
deutschsprachig zu besetzen. 

2.4.4 Soweit nicht anders vereinbart, ist die Nutzung von automatisierten Sprachdialogsystemen 
(Interactive Voice Response Systemen, IVR) nur zur Entgegennahme und einer ersten Zuordnung von 
Anrufen zulässig. 

2.4.5 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Hotline personell und technisch so auszustatten, dass 
innerhalb der vereinbarten Servicezeiten* ihre ständige Erreichbarkeit gewährleistet ist. Er hat dabei das 
zu erwartende Aufkommen an Fragen zur Nutzung und Störungsmeldungen zu berücksichtigen und die 
Möglichkeit paralleler telefonischer Fragen bzw. Störungsmeldungen sicher zu stellen. Kann die 
Beseitigung einer Störung* bzw. die Beantwortung komplexer Anwenderfragen nicht durchgängig von 
demselben Mitarbeiter des Auftragnehmers bis zum erfolgreichen Abschluss betreut werden, ist der 
Vorgang und dessen Bearbeitungsfortschritt so zu protokollieren, dass durch den Mitarbeiterwechsel kein 
wesentlicher Zeitverlust entsteht. 

2.4.6 Jede Partei trägt die bei ihr anfallenden Telekommunikationskosten selbst. Der Auftragnehmer ist 
nicht berechtigt, die Hotline über Mehrwertdienste-, Mobilfunkrufnummern, Auslandsrufnummern oder 
andere Rufnummern anzubieten, die gegenüber dem Inlandsfestnetztarif Zusatzkosten verursachen. 

3 Verlagerung bzw. Modifikation von Hardware durch den Auftraggeber 

Der Auftraggeber ist zur Verlagerung von Hardware an einen anderen als den vertraglich vereinbarten 
Standort bzw. zu deren Modifikation berechtigt. Er hat dies dem Auftragnehmer unter Nennung der Details 
rechtzeitig anzuzeigen. Jeder Vertragspartner kann verlangen, dass der Vertrag entsprechend den 
Modifikationen, die der neue Standort bzw. die Modifikation der Hardware für die Rechte und Pflichten der 
Vertragspartner verursacht, angepasst wird. Soweit keine einvernehmliche Vereinbarung über etwaige 
Anpassungen erzielt werden kann, 

● gehen mögliche Einschränkungen in den Auftragnehmer- oder Herstellergarantien zu Lasten des 
Auftraggebers, 

● trägt der Auftraggeber bei Modifikationen die Beweislast dafür, dass eine spätere Störung nicht auf 
der Modifikation beruht. 

4 Störungsklassifizierung 

4.1 Soweit im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, wird zwischen folgenden drei Störungsklassen 
unterschieden: 

4.1.1 Eine betriebsverhindernde Störung* liegt vor, wenn die Nutzung der Hardware unmöglich oder 
schwerwiegend eingeschränkt ist. 

4.1.2 Eine betriebsbehindernde Störung* liegt vor, wenn die Nutzung der Hardware erheblich 
eingeschränkt ist. Eine betriebsbehindernde Störung* liegt auch vor, wenn die leichten Störungen* 
insgesamt zu einer nicht unerheblichen Einschränkung der Nutzung der Hardware führen. 

4.1.3 Eine leichte Störung* liegt vor, wenn die Nutzung der Hardware ohne oder mit unwesentlichen 
Einschränkungen möglich ist. 

5 Service-, Reaktions- und Wiederherstellungszeiten* 

5.1 Sind keine Servicezeiten* vereinbart, gelten die Zeiträume von Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 
17:00 Uhr (mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage am Erfüllungsort) als Servicezeiten*. 

5.2 Sind keine Reaktionszeiten* vereinbart, ist mit den Instandhaltungsleistungen unverzüglich nach 
Zugang der entsprechenden Meldung oder Eintritt des vereinbarten Ereignisses innerhalb der 
vereinbarten Servicezeiten* zu beginnen. Sind keine Wiederherstellungszeiten* vereinbart, sind die 
Instandhaltungsleistungen in angemessener Frist abzuschließen. 
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5.3 Hält der Auftragnehmer vereinbarte Reaktions- und/oder Wiederherstellungszeiten* nicht ein, gerät er 
nach deren Überschreitung auch ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die Fristüberschreitung 
nicht zu vertreten hat. 

5.4 Bei werkvertraglichen Instandhaltungsleistungen genügt bei erfolgreicher und fristgemäßer Erledigung 
zur Fristwahrung eine Wiederherstellungserklärung, z.B. bei Beseitigung einer Störung* die Erklärung der 
Betriebsbereitschaft. 

6 Ersatzgegenstände* 

6.1 Ersatzgegenstände* müssen von mindestens gleicher Qualität und zum Zeitpunkt des Austausches 
neuwertig sein. 

6.2 Ersatzgegenstände* sind nur einzusetzen, soweit eine Störung* nicht anders zu beseitigen bzw. 

soweit dies zur vereinbarten Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft* erforderlich und der Einsatz dem 
Auftraggeber zumutbar ist. Soweit Ersatzgegenstände* vom Auftraggeber zu vergüten sind, gilt Ziffer 
10.4. 

6.3 Führt eine Instandhaltungsleistung zum Einsatz von Ersatzgegenständen*, räumt der Auftragnehmer 
dem Auftraggeber zu diesem Zeitpunkt das Eigentum daran ein. Er wird dem Auftraggeber die zur 
Aktualisierung des Inventarverzeichnisses nötigen Informationen übermitteln. Hierzu gehören 
insbesondere Gerätebezeichnungen, Seriennummern sowohl der Ersatzgegenstände* als auch der 
ausgetauschten Gegenstände. 

6.4 Der Auftragnehmer wird die ausgetauschten Gegenstände auf Wunsch des Auftraggebers gemäß den 
gesetzlichen Vorgaben ohne gesonderte Vergütung entsorgen oder recyclen. Dies gilt auch für die 
Entsorgung oder das Recycling der Verpackung des Ersatzgegenstandes*. Die Entsorgung oder das 
Recycling hat jeweils fachgerecht zu erfolgen und erfolgt, soweit nicht anders vereinbart, nach Wahl des 
Auftragnehmers. 

6.5 Enthält der zu entsorgende Gegenstand Datenträger, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber bei 
dessen Austausch auf diese Tatsache gesondert hinzuweisen und ihm anzubieten, die Datenträger vor 
der Mitnahme zu übergeben. Macht der Auftraggeber von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch, hat die 
Entsorgung des Datenträgers durch den Auftragnehmer so zu erfolgen, dass die gespeicherten Daten 
weder lesbar noch rekonstruierbar sind. 

6.6 Der Auftraggeber ist vor der Mitnahme berechtigt, zur Entsorgung Teile des Gegenstandes zu 
entfernen. 

7 Dokumentation 

Der Auftragnehmer dokumentiert die durchgeführten Instandhaltungsleistungen in angemessener Art und 
Weise und, soweit nicht anders vereinbart, in deutscher Sprache in einem üblichen elektronischen Format 
und macht sie dem Auftraggeber zugänglich. Zur Dokumentation gehört auch die Führung einer Übersicht 
über den Einsatz von Ersatzgegenständen* und neuen Programmständen* hardwarenaher Software. 
Ebenso übergibt er eine Aufstellung der Seriennummern und Begleitunterlagen und vom Hersteller zur 
Verfügung gestellte Handbücher und Dokumentationen der Ersatzgegenstände*. 

8 Mitteilungspflichten des Auftragnehmers 

8.1 Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteilen, wenn eine Vorgabe, 
oder Forderung des Auftraggebers oder eine sich aus den vertraglichen Pflichten des Auftragnehmers 
ergebende Handlung in wesentlichem Umfang fehlerhaft, unvollständig, widersprüchlich oder nicht wie 
vereinbart ausführbar ist, bzw. eine für den Auftraggeber wirtschaftlichere Lösung besteht. Er wird darüber 
hinaus mitteilen, wenn die Hardware und/oder deren Betriebssituation nicht oder nicht mehr dem jeweils 
aktuellen Stand der Technik oder den Anforderungen an die IT-Sicherheit entspricht. 

8.2 Er haftet für die Nichterfüllung dieser Pflichten dann nicht, wenn er diese Umstände anlässlich der 
Erbringung der Instandhaltungsleistungen nicht hätte erkennen müssen. Sofern mit zumutbarem Aufwand 
möglich, hat er dem Auftraggeber gleichzeitig die ihm erkennbaren Folgen in Textform mitzuteilen. Der 
Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, Untersuchungen und Prüfungen vorzunehmen, die nicht für die 
Erbringung der Instandhaltungsleistungen erforderlich sind. 
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9 Personal des Auftragnehmers, Subunternehmer 

9.1 Der Auftragnehmer erbringt die Leistung durch Personal, das entsprechend den vertraglichen 
Vereinbarungen qualifiziert ist. Soweit nichts anderes vereinbart ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, für 
die Erbringung von ggf. geschuldeten Leistungen vor Ort nur Personal einzusetzen, welches bereit ist, 
sich aufgrund des Verpflichtungsgesetzes verpflichten zu lassen. Die Kommunikation mit dem 
Auftraggeber erfolgt in deutscher Sprache, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

9.2 Der Auftragnehmer darf zur Leistungserbringung Subunternehmer nur einsetzen oder eingesetzte 
Subunternehmer nur auswechseln, wenn der Auftraggeber dem ausdrücklich zustimmt. Die Zustimmung 
kann nicht aus sachwidrigen Gründen verweigert werden. Die Einarbeitung des neuen Subunternehmers 
erfolgt auf Kosten des Auftragnehmers. Für die im Angebot des Auftragnehmers benannten 
Subunternehmer gilt die Zustimmung des Auftraggebers als erteilt. 

10 Vergütung 

10.1 Soweit nichts anderes vereinbart ist, verstehen sich vereinbarte Pauschalen stets als 
Pauschalfestpreise*. Nachforderungen durch den Auftragnehmer sind ausgeschlossen, soweit die 
Parteien keine Änderung der Leistungen oder des Preises vereinbaren. 

10.2 Ist im Vertrag für eine Instandhaltungsleistung Vergütung nach Aufwand vereinbart, gilt Folgendes: 

10.2.1 Die Vergütung nach Aufwand ist das Entgelt für den Zeitaufwand, soweit nichts anderes vereinbart 
ist. Reisezeiten, Reisekosten und Nebenkosten* werden entsprechend der vertraglichen Vereinbarung 
vergütet. Vom Auftraggeber zu vertretende Wartezeiten des Auftragnehmers werden wie Arbeitszeiten 
vergütet. Der Auftragnehmer muss sich jedoch anrechnen lassen, was er durch die Nichterbringung seiner 
Leistung erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Dienste erwirbt oder zu erwerben böswillig 
unterlässt. Die Zahlung einer Vergütung nach Aufwand setzt vom Auftragnehmer unterschriebene 
Nachweise über die Leistungen und die weiteren geltend gemachten Kosten, z.B. entsprechend Muster 
2 - Leistungsnachweis Instandhaltungsvertrag - voraus. 

10.2.2 Ist bei Vergütung nach Aufwand eine Obergrenze vereinbart, ist der Auftragnehmer auch bei 
Überschreitung dieser Grenze zur vollständigen Erbringung der vereinbarten Leistung verpflichtet. Dies 
gilt nicht, wenn der Auftragnehmer die Überschreitung nicht zu vertreten hat. Der Auftragnehmer ist jedoch 
in diesem Fall verpflichtet, die vereinbarte Leistung gegen zusätzliche Vergütung nach Aufwand zu den 
vereinbarten Sätzen vollständig zu erbringen, sofern der Auftraggeber dies verlangt. 

10.2.3 Soweit nicht anders vereinbart, hat der Auftragnehmer bei Vergütung nach Aufwand innerhalb der 
vereinbarten Reaktionszeit* nach Wahl des Auftraggebers entweder ein Pauschalfestpreisangebot oder 
einen verbindlichen Kostenanschlag auf der Grundlage der im Vertrag vereinbarten Preise vorzulegen. 
Zu benennen sind darüber hinaus Art und Umfang der Leistungen sowie verbindliche Ausführungsfristen. 
Eine Vergütung für den Kostenanschlag und die Angebotserstellung erfolgt nicht. 

Der Auftraggeber wird das Angebot unverzüglich annehmen oder ablehnen. 

10.2.4 Je Kalendertag wird nicht mehr als ein Tagessatz vergütet, soweit nichts anderes vereinbart ist. 
Ein vereinbarter Tagessatz kann nur dann in Rechnung gestellt werden, wenn mindestens acht 
Zeitstunden geleistet wurden. Wurden weniger als acht Zeitstunden pro Tag geleistet, sind diese anteilig 
in Rechnung zu stellen. Ist ein Stundensatz vereinbart, werden angefangene Stunden anteilig vergütet.  

Pausen sind auszuweisen und werden nicht vergütet. Werden mehr als sechs Zeitstunden geleistet, wird 
vermutet, dass der Auftragnehmer eine halbstündige Pause eingelegt hat. Dies gilt nicht, wenn der 
Auftragnehmer mit dem Leistungsnachweis nachweist, keine Pause gemacht zu haben. Soweit der 
Auftraggeber nicht ausdrücklich zugestimmt hat oder etwas anderes vereinbart wurde, sind Leistungen 
nur in den Zeiten zu erbringen, für die weder ein Zuschlag noch ein anderer erhöhter Vergütungssatz 
vereinbart ist. Wird der Auftragnehmer ohne eine solche Zustimmung oder Vereinbarung tätig, kann er 
weder einen Zuschlag noch einen erhöhten Vergütungssatz verlangen. 

10.3 Vereinbarte Pauschalen für wiederkehrende Leistungen und andere regelmäßig zu zahlende 
Vergütungen werden, soweit nichts anderes vereinbart ist, jeweils zum 15. des auf die 
Leistungserbringung folgenden Monats fällig. Die Vergütung für Dienstleistungen nach Aufwand ist 
monatlich nachträglich fällig, soweit nichts anderes vereinbart ist. Voraussetzung für die Fälligkeit bei 
Werkleistungen ist darüber hinaus die Abnahme der jeweiligen Leistung, soweit eine solche vereinbart ist. 
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Der Abnahme steht es gleich, wenn der Auftraggeber die Instandhaltungsleistung nicht innerhalb einer 
ihm vom Auftragnehmer bestimmten angemessenen Frist abnimmt, obwohl er dazu verpflichtet ist. 

10.4 Sind Ersatzgegenstände* zusätzlich zu vergüten, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber hierauf 
hinzuweisen und ihm unter Berücksichtigung eventueller Preisvereinbarungen die dafür zu zahlende 
Vergütung mitzuteilen, den Auftraggeber zur Beauftragung aufzufordern und seine Beauftragung 
abzuwarten. Soweit weder konkrete Preise noch ein Berechnungsmaßstab vereinbart sind, kann der 
Auftragnehmer höchstens die unter Berücksichtigung üblicher Rabatte gebildeten marktüblichen Preise 
verlangen. 

Hiervon unberührt ist der Auftraggeber berechtigt, den Einsatz der Ersatzgegenstände* abzulehnen, diese 
nach Rücksprache mit dem Auftragnehmer in angemessener Qualität selbst beizustellen oder vom 
Auftragnehmer zu verlangen, eine andere Lösung vorzuschlagen, sofern eine solche möglich und 
zumutbar ist. Die Vergütung für Ersatzgegenstände* ist fällig mit Ablauf des Monats, in dem deren Einsatz 
erfolgt, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

10.5 Eine fällige Vergütung ist innerhalb von 30 Tagen nach Zugang einer prüffähigen Rechnung zu 
zahlen, soweit nichts anderes vereinbart ist. Im Falle wiederkehrender Vergütungen ist eine einmalige 
prüfbare Dauerrechnung ausreichend, solange sich die Vergütung nicht geändert hat. 

10.6 Ist eine Preisanpassung für Leistungen vereinbart, gilt, falls keine anderweitige Regelung 
vorgesehen ist, Folgendes: Eine Erhöhung der Vergütung kann erstmalig 12 Monate nach Beginn der 
Leistungserbringung aus dem Vertrag, weitere Erhöhungen frühestens jeweils 12 Monate nach 
Wirksamwerden der vorherigen Erhöhung angekündigt werden. Eine Erhöhung wird drei Monate nach der 
Ankündigung wirksam. Die Erhöhung hat angemessen und nicht entgegen der für die Leistung relevanten 
Markttendenz zu sein und darf maximal 3% der zum Zeitpunkt der Ankündigung der Erhöhung geltenden 
Vergütung betragen. 

10.7 Alle Preise verstehen sich, soweit Umsatzsteuerpflicht besteht, zuzüglich der geltenden gesetzlichen 
Umsatzsteuer. 

11 Verzug 

11.1 Der Auftraggeber kann im Fall des Verzuges den Verzögerungsschaden verlangen. Ferner kann der 
Auftraggeber den Vertrag ganz oder teilweise entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, das heißt bei 
einer Teilkündigung nur bezogen auf die in Verzug befindliche Instandhaltungsleistung kündigen und 
Schadensersatz statt der Leistung verlangen, wenn er dem Auftragnehmer erfolglos eine angemessene 
Frist zur Leistung gesetzt hat. Der Auftraggeber kann bei Verzug von Teilleistungen vom ganzen Vertrag 
nur zurücktreten, wenn er an der Teilleistung kein Interesse hat. Anstelle des Schadensersatzes statt der 
Leistung kann der Auftraggeber Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Sinne von § 284 BGB verlangen. 
Die Fristsetzung ist in den gesetzlich genannten Fällen gem. § 281 Abs. 2, § 323 Abs. 2 BGB entbehrlich. 

11.2 Des Weiteren ist der Auftraggeber für den Fall der Überschreitung vereinbarter Reaktions- und/oder 
Wiederherstellungszeiten* berechtigt, für jeweils angefangene 25% Überschreitung der Reaktions- und 
/oder Wiederherstellungszeit* innerhalb der Servicezeiten* eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,1% der 
jährlichen Vergütung, maximal jedoch 1% der jährlichen Gesamtvergütung pro Verzugsfall zu verlangen. 
Dies gilt nicht, soweit der Auftragnehmer die Überschreitung nicht zu vertreten hat. Insgesamt darf die 
Summe der aufgrund dieser Regelung pro Vertragsjahr zu zahlenden Vertragsstrafen nicht 

mehr als 5 % der jährlichen Gesamtvergütung pro Vertragsjahr betragen. Die Vertragsstrafen werden auf 
Schadensersatzansprüche angerechnet. 

11.3 § 341 Abs. 3 BGB findet mit der Maßgabe Anwendung, dass die Strafe bis zum Ablauf von zwölf 
Monaten seit ihrer Verwirkung geltend gemacht werden kann. 

12 Mitwirkung des Auftraggebers 

12.1 Der Auftraggeber wird dem Auftragnehmer die erforderlichen Informationen und Unterlagen aus 
seiner Sphäre rechtzeitig zur Verfügung stellen. Der Auftraggeber wird den Mitarbeitern des 
Auftragnehmers Zugang zu seinen Räumlichkeiten und der dort vorhandenen informationstechnischen 
Infrastruktur rechtzeitig gewähren und die bei ihm vorhandenen Dokumentationen rechtzeitig übergeben, 
jeweils soweit dies zur Erbringung der Leistung erforderlich ist und die gesetzlichen und vereinbarten 
persönlichen Voraussetzungen (z.B. Sicherheitsüberprüfungen nach Sicherheitsüberprüfungsgesetz - 
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SÜG -) erfüllt sind. Kommt der Auftraggeber seinen Mitwirkungsleistungen trotz Aufforderung des 
Auftragnehmers nicht, nicht rechtzeitig oder unvollständig nach, kann der Auftragnehmer ein Angebot 
unterbreiten, diese Leistungen selbst anstelle des Auftraggebers zu erbringen. Sonstige Ansprüche des 
Auftragnehmers bleiben unberührt. 

12.2 Der Auftraggeber hat Störungen* bzw. Mängel unter Angabe der ihm bekannten und für deren 
Erkennung zweckdienlichen Informationen zu melden. Soweit keine andere Form der Störungsmeldung 
vereinbart ist, z.B. eine telefonische Meldung oder der Eintrag in ein Ticketsystem*, wird er diese in der 
Regel auf dem Störungsmeldeformular entsprechend Muster 1 vornehmen; nimmt er ausnahmsweise die 
Meldung nur telefonisch oder mündlich vor, ohne dass dies vereinbart war, ist die Störung nachträglich in 
der vereinbarten Form zu dokumentieren. Er hat im Rahmen des Zumutbaren die Maßnahmen zu treffen, 
die eine Feststellung und Analyse der Störung* bzw. des Mangels ermöglichen, z.B. die ihm zur Verfügung 
stehenden technischen Informationen rechtzeitig bereit zu stellen. 

12.3 Bei vereinbartem Teleservice* wird der Auftraggeber entsprechend den Festlegungen in einer 
Teleservicevereinbarung die notwendigen technischen Einrichtungen beim Auftraggeber bereitstellen und 
den Zugriff auf das System ermöglichen. 

12.4 Die ordnungsgemäße Datensicherung obliegt dem Auftraggeber. 

13 Rechte des Auftraggebers bei Mängeln der Instandhaltungsleistungen 

13.1 Soweit nicht anders vereinbart, beträgt die Verjährungsfrist für Sach- und Rechtsmängelansprüche 
24 Monate für Ersatzgegenstände und im Übrigen 12 Monate. Abweichend davon verjähren die 
Ansprüche in der regelmäßigen Verjährungsfrist, wenn der Auftragnehmer den Mangel arglistig 
verschwiegen hat. Die Verjährungsfrist endet in diesem Falle jedoch nicht vor den Fristen gemäß Satz 1. 

13.2 Die Rechtsmängelhaftung erstreckt sich nicht auf Ansprüche wegen Patentverletzungen und 
Gebrauchsmusterverletzungen im Sinne der deutschen Rechtsordnung, die Dritte gegen den 
Auftraggeber geltend machen, wegen dessen Nutzung der Instandhaltungsleistungen außerhalb der 
Mitgliedsstaaten von EU und EFTA. 

13.3 Meldet der Auftraggeber vor Ablauf der Verjährungsfrist Mängel und verhandeln die Parteien im 
Sinne des § 203 BGB, ist die Verjährung gehemmt, bis der Auftragnehmer oder der Auftraggeber die 
Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens drei Monate nach dem Ende 
der Hemmung ein. 

13.4 Der Auftragnehmer hat ihm gemeldete Mängel unverzüglich, spätestens innerhalb einer vom 
Auftraggeber gesetzten angemessenen Frist nach Wahl des Auftragnehmers durch Nachbesserung oder 
Neulieferung zu beheben. Bei der Verletzung von Schutzrechten Dritter gilt vorrangig Ziffer 14. Der 
Auftragnehmer hat gemäß § 439 Abs. 2 BGB bzw. § 635 Abs. 2 BGB die zum Zwecke der Nacherfüllung 
erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen. 
Erfolgt die Nacherfüllung durch Neulieferung entfällt der Nutzungsherausgabeanspruch des 
Auftragnehmers. 

Schließt der Auftragnehmer die Mängelbehebung nicht innerhalb einer ihm gesetzten angemessenen 
Frist erfolgreich ab, kann der Auftraggeber dem Auftragnehmer bei Vorliegen der gesetzlichen 
Voraussetzungen eine weitere angemessene Nachfrist setzen und nach deren fruchtlosen Ablauf den 
Vertrag ganz oder teilweise kündigen oder die Vergütung angemessen herabsetzen. Bei 
werkvertraglichen Instandhaltungsleistungen kann der Auftraggeber zuvor eine weitere angemessene 
Nachfrist verbunden mit der Ankündigung setzen, nach deren fruchtlosem Ablauf den Mangel selbst zu 
beseitigen. Läuft diese Frist fruchtlos ab, ist der Auftraggeber berechtigt, den Mangel selbst zu beseitigen 
und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. 

Der Auftraggeber kann darüber hinaus bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen Schadens- oder 
Aufwendungsersatz verlangen. 

14 Schutzrechte Dritter 

14.1 Macht ein Dritter gegenüber dem Auftraggeber Ansprüche wegen der Verletzung von Schutzrechten 
durch die Instandhaltungsleistungen des Auftragnehmers geltend und wird deren Nutzung hierdurch 
beeinträchtigt oder untersagt, haftet der Auftragnehmer unbeschadet der Rechte des Auftraggebers 
gemäß Ziffer 13 wie folgt: 
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● Der Auftragnehmer kann nach seiner Wahl und auf seine Kosten entweder die Leistungen so ändern 
oder ersetzen, dass sie das Schutzrecht nicht verletzen, aber im Wesentlichen doch den vereinbarten 
Funktions- und Leistungsmerkmalen in für den Auftraggeber zumutbarer Weise entsprechen, oder 
den Auftraggeber von Ansprüchen gegenüber dem Schutzrechtsinhaber freistellen. 

● Ist die Änderung und der Ersatz dem Auftragnehmer unmöglich oder nur zu unverhältnismäßigen 
Bedingungen möglich, hat er das Recht, die betroffenen Leistungen gegen Erstattung der 
entrichteten Vergütung zurückzunehmen. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber dabei eine 
angemessene Auslauffrist zu gewähren, es sein denn, dies ist nur zu unzumutbaren rechtlichen oder 
sonstigen Bedingungen möglich. 

Die sonstigen Rechte des Auftraggebers z.B. auf Rücktritt, Kündigung, Minderung und Schadensersatz 
bleiben unberührt. 

14.2 Die Parteien werden sich wechselseitig unverzüglich über geltend gemachte Ansprüche Dritter 
verständigen. Der Auftraggeber wird die behauptete Schutzrechtsverletzung nicht anerkennen und 
jegliche Auseinandersetzung einschließlich etwaiger außergerichtlicher Regelungen entweder dem 
Auftragnehmer überlassen oder nur im Einvernehmen mit dem Auftragnehmer führen. Der Auftragnehmer 
erstattet dem Auftraggeber notwendige Verteidigungskosten und sonstige Schäden, soweit dem 
Auftraggeber aus Rechtsgründen die geeigneten Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen 
vorbehalten bleiben bzw. bleiben müssen. Der Auftraggeber hat in diesem Fall Anspruch auf einen 
Vorschuss in Höhe der geschätzten Verteidigungskosten. 

14.3 Soweit der Auftraggeber die Schutzrechtsverletzung selbst zu vertreten hat, sind Ansprüche gegen 
den Auftragnehmer ausgeschlossen. 

15 Pflichtverletzung bei Dienstleistungen 

Wird eine Instandhaltungsleistung, die als Dienstleistung zu qualifizieren ist (z.B. Hotline), nicht 
vertragsgemäß erbracht, ist der Auftraggeber berechtigt, vom Auftragnehmer zu verlangen, die 
Dienstleistung ohne Mehrkosten für den Auftraggeber innerhalb angemessener Frist vertragsgemäß zu 
erbringen. Die sonstigen Rechte des Auftraggebers, insbesondere auf Schadensersatz und Kündigung, 
bleiben hiervon unberührt. 

16 Haftungsbeschränkung 

Sofern keine andere vertragliche Haftungsvereinbarung vorliegt, gelten für alle gesetzlichen und 
vertraglichen Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Auftraggebers folgende Regelungen: 

16.1 Die Haftung bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen wird für den Vertrag insgesamt grundsätzlich 
auf den Auftragswert* beschränkt. Die Haftung in diesem Fall beträgt jedoch maximal das Doppelte der 
Vergütung, die für das erste Vertragsjahr zu zahlen ist. Bei der Bestimmung der vorgenannten 
Vergütungen bleibt eine etwaige vereinbarte Reduktion wegen Mängelansprüchen unberücksichtigt. 

Ergibt sich nach dieser Regelung eine Haftungsbeschränkung von weniger als 25.000,- €, wird die 
Haftung jedoch auf 25.000,- € beschränkt. Für leicht fahrlässig verursachte Sachschäden haftet der 
Auftragnehmer abweichend von Sätzen 1 bis 3 bis zur Höhe des Auftragswerts, mindestens aber auf bis 
zu 500.000,- € je Schadensereignis und insgesamt mindestens auf bis zu 1.000.000,- €. 

16.2 Bei Verlust von Daten haftet der Auftragnehmer nur für denjenigen Aufwand, der bei 
ordnungsgemäßer und regelmäßiger Datensicherung* durch den Auftraggeber für die Wiederherstellung 
der Daten erforderlich gewesen wäre. Die Beschränkung gilt nicht, wenn und soweit die Datensicherung* 
Bestandteil der vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen ist. 

16.3 Ansprüche aus entgangenem Gewinn sind ausgeschlossen, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

16.4 Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Ansprüche wegen Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, 
bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei Arglist, soweit das 
Produkthaftungsgesetz zur Anwendung kommt, sowie bei Garantieversprechen, soweit bzgl. letzteren 
nichts anderes geregelt ist. 
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17 Laufzeit und Kündigung 

17.1 Ist kein Ende der jeweiligen Laufzeit im Vertrag vereinbart, kann dieser mit einer Frist von sechs 
Monaten zum Ablauf eines Kalendermonats ganz oder teilweise gekündigt werden, frühestens jedoch 
zum Ablauf einer im Vertrag vereinbarten Mindestvertragsdauer. Im Vertrag kann eine andere 
Kündigungsfrist vereinbart werden. 

17.2 Ist ein Ende der jeweiligen Laufzeit im Vertrag vereinbart, kann der Auftraggeber nur dann und nur 
insoweit vorzeitig ganz oder teilweise kündigen, als er den Betrieb der Hardware endgültig einstellt. Die 
Kündigung wird zum Ende des Kalendermonats wirksam, der in der Mitte der Restlaufzeit liegt. In der 
Restlaufzeit ist der Auftragnehmer von der Instandhaltungsleistung bezüglich der gekündigten Hardware 
befreit. Davon abweichend können die Parteien gesonderte Vereinbarungen treffen. 

17.3 Zudem kann der Vertrag von jedem Vertragsteil bei Vorliegen eines wichtigen Grundes - ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist - innerhalb einer angemessenen Zeit ab Kenntnis des 
Kündigungsgrundes ganz oder teilweise gekündigt werden. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn Tatsachen 
gegeben sind, aufgrund derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles 
und unter Abwägung der Interessen der Vertragsteile die Fortsetzung des Vertrages nicht mehr zugemutet 
werden kann. Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen Pflicht, ist die Kündigung 
erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe gesetzten Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig, 
soweit nicht gemäß § 314 i.V. mit § 323 Absatz 2 BGB eine Fristsetzung entbehrlich ist. 

18 Änderung der Leistung nach Vertragsschluss 

Für Änderungen der Leistung nach Vertragsschluss gilt § 2 der VOL/B (Fassung 2003). 

19 Haftpflichtversicherung 

19.1 Soweit vereinbart, weist der Auftragnehmer bei Abschluss des Vertrages dem Auftraggeber nach, 
dass er über eine im Rahmen und Umfang marktübliche Industriehaftpflichtversicherung oder eine 
vergleichbare Versicherung aus einem Mitgliedsstaat der EU verfügt. 

19.2 Der Auftragnehmer wird diesen Versicherungsschutz bis zum Ende des Vertrages und darüber 
hinaus bis zur Verjährung sämtlicher Mängelansprüche aufrechterhalten. Kommt der Auftragnehmer 
dieser Verpflichtung nicht nach, ist der Auftraggeber nach erfolgloser angemessener Fristsetzung zur 
Kündigung des Vertrages berechtigt, wenn ihm ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zuzumuten ist. 
Weitergehende Ansprüche des Auftraggebers, insbesondere Schadensersatzansprüche, bleiben hiervon 
unberührt. 

20 Datenschutz, Geheimhaltung und Sicherheit 

20.1 Werden personenbezogene Daten im Auftrag durch den Auftragnehmer erhoben, verarbeitet oder 
genutzt, wird der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers eine den gesetzlichen Vorschriften 
genügende Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung abschließen. 

20.2 Der Auftragnehmer sorgt dafür, dass alle Personen, die von ihm mit der Bearbeitung oder Erfüllung 
des Vertrages betraut sind, die gesetzlichen Bestimmungen über den Datenschutz beachten. Die nach 
Datenschutzrecht erforderliche Verpflichtung auf das Datengeheimnis ist spätestens vor der erstmaligen 
Aufnahme der Tätigkeit vorzunehmen und dem Auftraggeber auf Verlangen nachzuweisen. 

20.3 Der Auftraggeber kann den Vertrag ganz oder teilweise außerordentlich kündigen, wenn der 
Auftragnehmer seinen Pflichten gemäß Ziffern 20.1 und 20.2 schuldhaft innerhalb einer gesetzten 
angemessenen Frist nicht nachkommt oder dem Auftraggeber ein weiteres Festhalten am Vertrag nicht 
zumutbar ist, weil der Auftragnehmer Datenschutzvorschriften vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt 
hat. 

20.4 Die Parteien sind verpflichtet, alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses erlangten vertraulichen 
Informationen, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse vertraulich zu behandeln, insbesondere nicht an 
Dritte weiterzugeben oder anders als zu vertraglichen Zwecken zu verwerten. Der Erfahrungsaustausch 
des Auftraggebers mit und innerhalb der öffentlichen Hand bleibt unbenommen, ebenso wie die Erfüllung 
gesetzlicher Pflichten des Auftraggebers. Unberührt bleibt die Pflicht zum vertraulichen Umgang mit auf 
der Grundlage des Vertrages erlangten Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen. 
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20.5 Der Auftragnehmer ist berechtigt, vertrauliche Informationen nur an solche Subunternehmer 
weiterzugeben, deren Einsatz der Auftraggeber ausdrücklich zugestimmt hat, wenn und soweit diese 
vertraulichen Informationen für die Erbringung der jeweiligen Leistungen durch den Subunternehmer 
erforderlich sind („need-to-know“-Prinzip). Dies gilt nur, wenn sich der Subunternehmer zuvor dem 
Auftragnehmer gegenüber mindestens in gleichem Umfang zur Vertraulichkeit verpflichtet hat, wie der 
Auftragnehmer gegenüber dem Auftraggeber. Dabei muss die Weitergabe der vertraulichen 
Informationen durch den Subunternehmer ausgeschlossen sein, soweit nicht der Auftraggeber jeweils 
zuvor einer Weitergabe ausdrücklich zugestimmt hat. 

20.6 Vertrauliche Informationen sind Informationen, die ein verständiger Dritter als schützenswert 
ansehen würde oder die als vertraulich gekennzeichnet sind; dies können auch solche Informationen sein, 
die während einer mündlichen Präsentation oder Diskussion bekannt werden. Vertrauliche Informationen 
dürfen ausschließlich zum Zweck der Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Vertrag eingesetzt werden. 
Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit gilt nicht für Informationen, die den Parteien bereits rechtmäßig 
bekannt sind oder außerhalb des Vertrages ohne Verstoß gegen eine Vertraulichkeitsverpflichtung 
bekannt werden. 

21 Erfüllungsort 

Der Erfüllungsort ist beim Auftraggeber, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

22 Zurückbehaltungsrechte 

Zurückbehaltungs- und Leistungsverweigerungsrechte des Auftragnehmers sind ausgeschlossen, es sei 
denn, der Auftraggeber bestreitet die zugrunde liegenden Gegenansprüche nicht oder diese sind 
rechtskräftig festgestellt. 

23 Textform 

Soweit nichts anderes geregelt ist, bedürfen vertragliche Mitteilungen und Erklärungen mindestens der 
Textform. Für Störungsmeldungen und Mängelrügen ist der Eintrag in ein Ticketsystem* ausreichend. 

24 Anwendbares Recht 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Normen, die in eine andere 
Rechtsordnung verweisen und unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über 
Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG*). 

 

Begriffsbestimmungen 

 Begriff  Definition 

Auftragswert Der Auftragswert ist die Summe aller zu zahlenden 
Vergütungen. 

  

CISG United Nations Convention on Contracts for the 
international Sales of Goods (Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über Verträge über den 
internationalen Warenkauf). 

  

Datensicherung Datensicherung umfasst alle technischen und 
organisatorischen Maßnahmen zur Sicherstellung 
der Verfügbarkeit, Integrität und Konsistenz der auf 
dem IT-System gespeicherten und für 
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 Begriff  Definition 

Verarbeitungszwecke genutzten Daten und 
Software. 

  

Ersatzgegenstand Oberbegriff für Ersatzhardware*, Ersatzteile*, 
Verschleißteile* und Verbrauchsmaterialien* 

  

Ersatzhardware Neue Hardware, die eine defekte Hardware ersetzt. 

  

Ersatzteil Teil zum Ersatz eines defekten Teils einer 
Hardware, um deren ursprüngliche Funktion 
wiederherzustellen. 

  

Nebenkosten Aufwendungen des Auftragnehmers, die zur 
Leistungserbringung notwendig und keine 
Reisekosten sind. 

  

Pauschalfestpreis Einseitig nicht änderbare Gesamtvergütung, die für 
die Instandhaltungsleistung geschuldet ist, soweit 
nicht für einzelne Leistungen eine gesonderte, ggf. 
pauschalierte Vergütung vereinbart ist. 
Materialkosten, Reisezeiten, Reisekosten, 
Nebenkosten* und Kosten für Ersatzgegenstände* 
sind in dem Pauschalfestpreis* enthalten. 

Programmstand Oberbegriff für Patch, Update, Upgrade und 
neue(s) Release/Version*. 

  

Reaktionszeit Zeitraum, innerhalb dessen der Auftragnehmer mit 
der Störungsbeseitigung zu beginnen hat. Der 
Zeitraum beginnt mit dem Zugang der 
entsprechenden Meldung innerhalb der 
Servicezeiten* und läuft ausschließlich während 
der Servicezeiten*. Geht eine Meldung außerhalb 
der Servicezeiten* ein, beginnt die Reaktionszeit* 
mit Beginn der nächsten Servicezeit*. 

  

Release Neue Entwicklungsstufe einer Software, die sich 
gegenüber dem vorherigen Release* im Funktions- 
und/oder Datenspektrum erheblich unterscheidet 
(z.B. Änderung der Versionsnummer von Version 
4.5.7 zu 

5.0.0). 
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 Begriff  Definition 

  

Schaden stiftende Software  Software mit vom Auftraggeber unerwünschter, 
nicht vereinbarter Funktion, die zumindest auch 
den Zweck hat, die Verfügbarkeit von Daten, 
Ressourcen oder Leistungen, die Vertraulichkeit 
von Daten oder die Integrität von Daten zu 
gefährden bzw. zu beeinträchtigen, z.B. Viren, 
Würmer, Trojanische Pferde (u.a.). 

Servicezeit Zeiten, innerhalb derer der Auftraggeber Anspruch 
auf vertraglich geschuldete Leistungen durch den 
Auftragnehmer hat. 

  

Störung Beeinträchtigung der Eignung der Hardware oder 
der Instandhaltungsleistung zur vertraglich 
vereinbarten, bzw. soweit eine solche 
Vereinbarung fehlt, zur vorausgesetzten oder sonst 
zur gewöhnlichen Verwendung. Dies gilt 
unabhängig von einem Vertretenmüssen und 
unabhängig davon, ob diese Abweichung bereits 
bei Abschluss des Vertrages vorlag oder nicht. 

  

Teleservice Leistungen unter Inanspruchnahme von 
technischen Einrichtungen zur Fernkommunikation 
von einem Standort außerhalb des Einsatzortes der 
Hardware. 

  

Ticketsystem Ein Ticketsystem (auch Trouble-Ticket-System 
genannt) ist ein IT-System, mit dessen Hilfe 
Meldungen und Anfragen empfangen, klassifiziert, 
bestätigt und mit dem Ziel der Beantwortung bzw. 
der Problemlösung bearbeitet und deren Fortschritt 
beobachtet und überwacht werden können. Das 
Ticketsystem bestätigt den Eingang der Meldung 
unter Wiederholung deren Inhalts. 

  

Verbrauchsmaterialien Teile der Hardware, die auch bei 
bestimmungsgemäßen Gebrauch innerhalb der 
voraussichtlichen Lebensdauer der Hardware 
stofflich verwertet und damit aufgebraucht werden. 

  

Verschleißteil Teile der Hardware, die auch bei 
bestimmungsgemäßen Gebrauch innerhalb der 
voraussichtlichen Lebensdauer der Hardware ihre 
Funktionsfähigkeit verlieren und dies keinen 
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 Begriff  Definition 

Mangel darstellt, es sei denn, das Verschleißteil 
verlöre seine Funktionsfähigkeit vor Ablauf seiner 
voraussichtlichen Lebensdauer. 

  

Wiederherstellungszeit Zeitraum, innerhalb dessen der Auftragnehmer die 
Störungsbeseitigung erfolgreich abzuschließen 
hat. Der Zeitraum beginnt mit dem Zugang der 
entsprechenden Meldung innerhalb der 
Servicezeiten* und läuft ausschließlich während 
der Servicezeiten*. Geht eine Meldung außerhalb 
der Servicezeiten* ein, beginnt die 
Wiederherstellungszeit mit Beginn der nächsten 
Servicezeit*. 
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Los Wartungsverlängerung MetroCluster und Archivfiler  

Überschrift Wartungsverlängerung von NetApp-Systemen

Zusammenfassung
1. Beim NetApp-MetroCluster und NetApp-Archivfiler en det der Wartungsvertrag 

August/September 2026. Die Wartung soll bis 11/2028 verlängert werden.

Wartungsverlängerung FAS9000-MetroCluster (Gesamtsystem)

Hinweise Informationen zum System:

- Controller S/N: 792127000022, 792127000023, 792127000038, 792127000052

- Die aktuelle Wartung endet am 30.09.2026. Wartungslevel: Premium

- Vertragsnummer: 11560660

1 Wartungsverlängerung: FAS9000-MetroCluster (Gesamtsystem)

- bis 30.11.2028 (= 26 Monate)

- Leistungsumfang (Service- und Reaktionszeiten usw.) unverändert

- Aktivierung der Wartung beim Wartungsanbieter

 

Wartungsverlängerung FAS8300-Archivfiler (Gesamtsystem)

Hinweise Informationen zum System:

- Controller S/N: 952124000688, 952124000698

- Die aktuelle Wartung endet am 31.08.2026. Wartungslevel: AIQ ADVISOR

- Vertragsnummer: 11556534

2 Wartungsverlängerung: FAS8300-Archivfiler (Gesamtsystem)

- bis 30.11.2028 (= 27 Monate)

- Leistungsumfang (Service- und Reaktionszeiten usw.) unverändert

- Aktivierung der Wartung beim Wartungsanbieter
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Vertrag über Instandhaltungsleistungen für Hardware 

 

zwischen _ 

Stadt Nürnberg, diese vertreten durch den Oberbürgermeister, dieser vertreten durch  

das Amt für Informationstechnologie 

Stöpselgasse 4 

90403 Nürnberg  

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber: _ZD/3-IT/2026002465 – NetApp Fileservice Wartung____ 

„Auftraggeber“ 

 

und _N.N.____  

Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer: _XXX vom XX.XX.2026____ 

„Auftragnehmer“ 

 

wird folgender Vertrag geschlossen: 

 

1 Gegenstand und Bestandteile des Vertrages 

1.1 Vertragsgegenstand 

Gegenstand des Vertrages sind Instandhaltungsleistungen für die vereinbarte Hardware. 

Gegenstand dieses Vertrages sind Instandhaltungs-, Support- und Wartungsleistungen für NetApp-Storagesysteme 
des Auftraggebers gemäß den Bestimmungen der EVB-IT Dienstleistung sowie den Regelungen der Anlagen zu 
diesem Vertrag. 

1.2 Vertragsbestandteile 

Es gelten als Vertragsbestandteile: 

1.2.1 dieser Vertragstext bestehend aus den Seiten 1 bis 13 und den folgenden Anlagen: 

Anlage 
Nr. 

Bezeichnung Datum/ 
Version 

Anzahl Seiten 

1 Leistungsverzeichnis 12.05.2026 1 

2 Angebot mit der Nummer XXX XXX  

☐ Es gelten die Anlagen in folgender Rangfolge _____ 

1.2.2 die Ergänzenden Vertragsbedingungen Instandhaltung von Hardware (EVB-IT Instandhaltungs-AGB) 
in der bei Bereitstellung der Vergabeunterlagen geltenden Fassung einschließlich der Muster 1 und 2 

1.2.3 sowie nachrangig die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) 
in der bei Bereitstellung der Vergabeunterlagen geltenden Fassung. 

Die EVB-IT Instandhaltungs-AGB stehen unter evb-it.gov.de zur Einsichtnahme bereit. Die VOL/B wurde im 
Bundesanzeiger AT Nr. 178a vom 23. September 2003 veröffentlicht. 

Soweit Allgemeine Geschäftsbedingungen im Sinne von § 305 BGB in den hier referenzierten Dokumenten des 
Auftragnehmers bzw. den sonstigen vom Auftragnehmer beigefügten Anlagen zu diesem Vertrag Regelungen in 
den EVB-IT Instandhaltungs-AGB widersprechen, sind sie ausgeschlossen, soweit nicht eine anderweitige 
Vereinbarung in den EVB-IT Instandhaltungs-AGB zugelassen ist. 

Weitere Geschäftsbedingungen sind ausgeschlossen, soweit in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart ist. 

Für alle in diesem Vertrag genannten Beträge gilt einheitlich der Euro als Währung. Die vereinbarten Vergütungen 
verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer, soweit Umsatzsteuerpflicht besteht. 
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Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Instandhaltungs-AGB definiert. 

2 Überblick über die vereinbarten Leistungen 

☒ Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft (Störungsbeseitigung) 

☒ Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft (vorbeugende Maßnahmen) 

☒ Hotline 

☐ Sonstige Instandhaltungsleistungen 

3 Beschreibung der Hardware, die Gegenstand der Instandhaltungsleistungen ist 

Lfd. Nr. Produktbezeichnung und -beschreibung, Produkt-Nr., 
ggf. zugrundeliegender Vertrag zum Kauf der Hardware1 

Standort Anzahl 

  Siehe Anlage 1   
 

Fußnote Erläuterung 

1 Die Angabe des Vertrages zum Kauf der Hardware ist nur notwendig, wenn in Nummer 5.1 eine 
abweichende Vergütung für den Zeitraum bis zum Ablauf der Mängelansprüche vereinbart wird. 

4 Beginn / Dauer / Kündigung der Instandhaltungsleistungen 

4.1 Beginn / Dauer der Instandhaltungsleistungen 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, beginnend mit 

☐ folgendem Datum: _____ 

☐ dem Tag nach der Lieferung der Hardware 

☒ zu dem/n in Anlage Nr. 1 Leistungsverzeichnis vereinbarten Zeiträume, -punkte 

jeweils 

☐ unbefristet, 

☐ mindestens jedoch für die Dauer von _____ Monaten (Mindestvertragsdauer) 

☐ für die Dauer von _____ Monaten 

☒ für den/die in Anlage Nr. 1 Leistungsverzeichnis vereinbarten Zeiträume, -punkte 

die vereinbarten Instandhaltungsleistungen zu erbringen. 

 

4.2 Kündigung von Instandhaltungsleistungen 

☐ Abweichend von Ziffer 17.1 EVB-IT Instandhaltungs-AGB beträgt die Kündigungsfrist _____ Monat(e) zum 

Ablauf eines _____ (z.B. Kalendermonat/Kalendervierteljahr/Kalenderjahr). 

☐ Abweichend von Ziffer 17.1 EVB-IT Instandhaltungs-AGB ist der Auftraggeber nicht zur Teilkündigung 

berechtigt. 

☐ Abweichend von Ziffer 17.2 EVB-IT Instandhaltungs-AGB ergeben sich die Ansprüche des Auftragnehmers 

bei einer Kündigung gemäß Ziffer 17.2 EVB-IT Instandhaltungs-AGB (dauerhafte Außerbetriebnahme von 
Hardware) aus Anlage Nr. _____. 

☐ Abweichend von Ziffer 17.2 EVB-IT Instandhaltungs-AGB wird bei vereinbarter fester Laufzeit ein 

Sonderkündigungsrecht gem. Anlage Nr. _____ vereinbart. 
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5 Vergütung 

5.1 Vergütung für die Instandhaltungsleistungen 

☐ Der Pauschalfestpreis* für die Instandhaltungsleistungen (Instandhaltungspauschale) beträgt monatlich _____ 

Euro. 

☐ Für den Zeitraum bis zum _____ wird eine abweichende monatliche Instandhaltungspauschale in Höhe 

von _____ Euro vereinbart. 

oder 

☐ Für den Zeitraum bis zum Ablauf der Verjährungsfrist der Sachmängelansprüche für die Hardware aus 

dem in Nummer 3 bezeichneten Kaufvertrag wird eine abweichende monatliche 
Instandhaltungspauschale* in Höhe von _____ Euro vereinbart. 

☐ Der Pauschalfestpreis* für die Instandhaltungsleistungen (Instandhaltungspauschale) ist die Summe der 

nachfolgend für die jeweiligen Zeiträume gültigen Vergütungsanteile: 

Lfd. 
Nr. 

Hardware aus 
Nummer 3, lfd. 

Nr. … 

Vergütungsanteil an der 
monatlichen 

Instandhaltungspauschale 

ggf. reduzierter 
Vergütungsanteil an der 

monatlichen 
Instandhaltungspauschale bis 

zum Ablauf der 
Verjährungsfrist für 

Mängelansprüche aus dem 
zugrundeliegenden 

Kaufvertrag 

ggf. reduzierter 
Vergütungsanteil an der 

monatlichen 
Instandhaltungspauschale für 
einen bestimmten Zeitraum 

     Zeitraum von _____ bis _____ 

Vergütungsanteil _____ 

 

☒ Der Pauschalfestpreis* für die Instandhaltungsleistungen (Instandhaltungspauschale) bei fester Laufzeit 

beträgt einmalig N.N. 

☐ Ausgenommen von der jeweiligen Instandhaltungspauschale sind einzelne Leistungen, die gesondert nach 

Aufwand vergütet und in diesem Vertrag gesondert ausgewiesen werden. 

☐ Die Vergütung erfolgt gemäß Anlage Nr. _____. 

5.2 Vergütung für Ersatzgegenstände* 

☐ Bei Vergütung nach Aufwand werden Ersatzgegenstände* (Ersatzhardware*, Ersatzteile*, Verschleißteile* und 

Verbrauchsmaterialien*) gemäß Anlage Nr. _____ vergütet. 

☐ Abweichend von den EVB-IT Instandhaltungs-AGB wird vereinbart, dass der Pauschalfestpreis* für die 

Instandhaltungsleistungen (Instandhaltungspauschale) nicht die in Anlage _____ genannten Kosten für die 
dort ausgewiesenen Ersatzgegenstände* enthält. 

5.3 Preisanpassung 

☐ Es wird eine Preisanpassung vereinbart: 

☐ gemäß Ziffer 10.6 EVB-IT Instandhaltungs-AGB: 

☐ für die monatliche Instandhaltungspauschale gemäß Nummer 5.1. 

☐ für die Preiskategorien gemäß Nummer 8.1. 

☐ gemäß Anlage Nr. _____. 

5.4 Fälligkeit und Zahlung 

Die Instandhaltungspauschale ist abweichend von Ziffer 10.3 EVB-IT Instandhaltungs-AGB nicht monatlich 
nachträglich bis zum 15. eines jeden Monats fällig, sondern 

☐ quartalsweise bis zum 15. des zweiten Monats des laufenden Quartals. 
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☐ jährlich bis zum _____ des laufenden Jahres. 

☒ einmalig nach Zuschlagserteilung bei Kauf. 

☐ gemäß Anlage Nr. _____. 

 

☐ Die Instandhaltungspauschale ist abweichend von Ziffer 10.5 EVB-IT Instandhaltungs-AGB nicht 30 Tage 

sondern _____ Tage nach Fälligkeit und Zugang einer prüffähigen Rechnung zu zahlen. 

5.5 Rechnungsadresse 

Rechnungen sind an folgende Anschrift zu richten: 

Stadt Nürnberg 

Amt für Informationstechnologie 

09564000-1150001-07 

Postfach 90 01 48 

90492 Nürnberg 

An die Mailadresse: stadt@rechnung.nuernberg.de 

 

6 Servicezeiten* für die Instandhaltungsleistungen 

siehe Anlage 1 Leistungsverzeichnis  

Zeitraum 
(Wochentage) 

Störungsbeseitigung 
gemäß Nummer 7.1 

Hotline 
gemäß 

Nummer 
7.3 

ggf. sonstige Instandhaltungsleistungen gemäß 
Nummer 7.4 

 _____ bis _____ von _____ 
bis _____ 

von _____ bis _____ 

7 Art und Umfang der Instandhaltungsleistungen 

☐ Abweichend von Ziffer 1.6 EVB-IT Instandhaltungs-AGB ist der Auftragnehmer verpflichtet, im Hinblick auf die 

Hardware aus Nummer 3 lfd. Nr. _____ auch solche Instandhaltungsleistungen zu erbringen, die vom 
Herstellersupport abhängen und für die der Hersteller diesen Support nicht mehr anbietet. 

7.1 Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft (Störungsbeseitigung) 

7.1.1 Leistungsumfang 

☐ Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Störungen* der Hardware gemäß Nummer 3 mit Ausnahme der Hardware 

gemäß Nummer 3 lfd. Nr. _____ zu beseitigen. 

☐ Der Auftraggeber ist abweichend von Ziffer 2.3 EVB-IT Instandhaltungs-AGB zur Übernahme neuer Hardware 

oder Hardwareteile im Rahmen der Störungsbeseitigung nicht verpflichtet. 

☐ Weitere Vereinbarungen gemäß Anlage Nr. _____. 

7.1.2 Kenntniserlangung von Störungen* 

7.1.2.1 Störungsmeldung durch den Auftraggeber 

Die Störungsmeldung erfolgt an folgende Adresse: 

Art des Kontakts Kontaktdaten 

 Name/Firma:  N.N. 

37



 

Instandhaltungsvertrag 

Version 2.0.1 vom 01.03.2026 
Seite 7 von 13 

Art des Kontakts Kontaktdaten 

Organisationseinheit/Abteilung:  N.N. 

☐ Postanschrift:   

☒ Telefon:  N.N. 

☐ Fax:   

☒ E-Mail:  N.N. 

☐ Web-Adresse des Ticketsystems   

wie folgt: 

☐ auf dem Störungsmeldeformular gemäß Muster 1 (siehe auch Ziffer 12.2 EVB-IT Instandhaltungs-AGB) 

☐ auf einem Störungsmeldeformular gemäß Anlage Nr. _____. 

☐ mit Ticketsystem* 

☐ des Auftragnehmers, 

☐ des Auftraggebers, 

welches 

☐ unter der oben angegebenen Web-Adresse erreichbar ist. 

☐ wie folgt zur Verfügung gestellt wird _____. 

☒ formlos. 

7.1.2.2 Anderweitige Kenntniserlangung von Störungen* 

☐ Der Auftragnehmer ist zur Feststellung von Störungen* (Monitoring) mit Hilfe des Überwachungssystems 

_____ (Produktbezeichnung) verpflichtet. Dieses Überwachungssystem muss neben den Anforderungen aus 
Ziffer 1.4 EVB-IT Instandhaltungs-AGB auch den Anforderungen aus der Anlage Nr. _____ genügen. 

☐ Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich in dem in Anlage Nr. _____ genannten Umfang selbst Kenntnis von 

Störungen* zu verschaffen. 

7.1.3 Reaktions- und Wiederherstellungszeiten* 

☒ Es werden folgende Reaktions- und Wiederherstellungszeiten* vereinbart: 

 siehe Anlage 1 Leistungsverzeichnis  

Störungsklasse Reaktionszeit* in Stunden Wiederherstellungszeit* in Stunden 

betriebsverhindernde Störung*    

betriebsbehindernde Störung*     

leichte Störung*     

Reaktions- und Wiederherstellungszeiten* beginnen mit dem Zugang der entsprechenden Störungsmeldung 
innerhalb der in Nummer 6 des Vertrages oder Ziffer 5.1 EVB-IT Instandhaltungs-AGB für die Störungsbeseitigung 
vereinbarten Servicezeiten* und laufen ausschließlich während dieser Zeiten. Geht eine Störungsmeldung 
außerhalb der vereinbarten Servicezeiten* ein, beginnt die Reaktionszeit* mit Beginn der nächsten Servicezeit*. Der 
Störungsmeldung gleichgestellt ist der Zeitpunkt, an dem der Auftragnehmer Kenntnis von der Störung* erlangt hat 
oder hätte gemäß Nummer 7.1.1.2 erlangen können. 

☐ Abweichend davon beginnen und laufen die Reaktions- und Wiederherstellungszeiten* für Störungen* der 

Klassen _____ 
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☐ auch außerhalb der vereinbarten Servicezeiten*, d.h. an allen Tagen rund um die Uhr. 

☐ auch innerhalb der folgenden Zeiten: _____. 

☐ Die Reaktionszeiten* und Wiederherstellungszeiten* werden abweichend von den Definitionen in den EVB-IT 

Instandhaltungs-AGB wie folgt definiert: _____ 

☐ Die Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten* werden in Anlage Nr. _____ für die dort abweichend von Ziffer 

4 EVB-IT Instandhaltungs-AGB definierten Störungsklassen festgelegt. 

Ergänzend zu Ziffer 11.2 EVB-IT Instandhaltungs-AGB können in Nummer 12 für die Nichteinhaltung der o.g. Zeiten 
Vertragsstrafen vereinbart werden. 

7.1.4 Vergütung 

☐ Keine gesonderte Vergütung; die Vergütung für die Störungsbeseitigung ist in der Instandhaltungspauschale 

enthalten. 

☐ Der Vergütungsanteil an der Instandhaltungspauschale beträgt _____ Euro. 

☐ Die Vergütung für die Störungsbeseitigung erfolgt nach Aufwand gemäß Kategorie(n) _____ aus Nummer 8.1 

☐ mit einer Obergrenze in Höhe von _____ Euro pro _____ (z.B. Monat, Quartal, Jahr etc.). 

☐ bei fester Laufzeit mit einer Obergrenze in Höhe von insgesamt _____ Euro. 

7.2 Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft (vorbeugende Maßnahmen) 

7.2.1 Leistungsumfang 

☐ Der Auftragnehmer verpflichtet sich zu bestimmten Leistungen zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft 

gemäß Anlage Nr. _____. 

☐ Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur vollumfänglichen Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft gemäß 

Ziffer 2.2 EVB-IT Instandhaltungs-AGB. 

☐ Der Auftragnehmer verpflichtet sich, angemessene Maßnahmen mit dem Ziel zu ergreifen, das Auftreten 

zukünftiger Störungen* der Hardware gemäß Nummer 3 zu vermeiden. Näheres ergibt sich aus Anlage 
Nr. _____. 

oder 

☐ Der Auftragnehmer verpflichtet sich, für folgende Hardware _____ oder für die in Anlage Nr. _____ 

aufgeführte Hardware angemessene Maßnahmen mit dem Ziel zu ergreifen, das Auftreten zukünftiger 
Störungen* zu vermeiden. Näheres ergibt sich aus Anlage Nr. _____. 

☐ Der Auftraggeber ist abweichend von Ziffer 2.3 EVB-IT Instandhaltungs-AGB zur Übernahme neuer Hardware 

oder Hardwareteile im Rahmen der Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft nicht verpflichtet. 

☐ Der Auftragnehmer ist zur Feststellung des aktuellen Zustandes der Hardware (Monitoring) mit Hilfe des 

Überwachungssystems _____ (Produktbezeichnung) verpflichtet. Dieses Überwachungssystem muss neben 
den Anforderungen aus Ziffer 1.4 EVB-IT Instandhaltungs-AGB auch den Anforderungen aus der Anlage Nr. 
_____ genügen. 

☐ Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich in dem in Anlage Nr. _____ genannten Umfang selbst Kenntnis vom 

aktuellen Zustand der Hardware zu verschaffen. 

7.2.2 Vergütung 

☐ Keine gesonderte Vergütung; die Vergütung für die Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft ist in der 

Instandhaltungspauschale enthalten; 

☐ der Vergütungsanteil an der Instandhaltungspauschale beträgt _____ Euro. 

☐ Die Vergütung für die Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft erfolgt nach Aufwand gemäß Kategorie(n) 

_____ aus Nummer 8.1. 

☐ mit einer Obergrenze in Höhe von _____ Euro pro _____ (z.B. Monat, Quartal, Jahr etc.). 

☐ bei fester Laufzeit mit einer Obergrenze in Höhe von insgesamt _____ Euro. 

39



 

Instandhaltungsvertrag 

Version 2.0.1 vom 01.03.2026 
Seite 9 von 13 

7.3 Hotline 

7.3.1 Umfang der Leistungen 

☐ Der Auftragnehmer gewährt Hotline-Service gemäß Ziffer 2.4 der EVB-IT Instandhaltungs-AGB zu den in 

Nummer 6 vereinbarten Servicezeiten*. 

☐ Abweichend von Ziffer 2.4.3 der EVB-IT Instandhaltungs-AGB, darf der Auftragnehmer für die Hotline nur 

Personal einsetzen, 

☐ das sachlich und fachlich so qualifiziert ist, dass auch komplexere Fragen zur Nutzung und 

Störungsmeldungen gelöst werden können. 

☐ das gemäß Anlage Nr. _____ qualifiziert ist. 

☒ Im Rahmen der Hotline werden auch Fragen zur Nutzung der Hardware beantwortet. 

☒ Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Rahmen der Hotline Störungen*, soweit möglich, auch durch 

Teleservice* zu beseitigen. 

☐ Abweichend von Ziffer 2.4.2 EVB-IT Instandhaltungs-AGB ist lediglich der in Anlage Nr. _____ aufgeführte 

Personenkreis berechtigt, die Hotline in Anspruch zu nehmen. 

☐ Abweichend von Ziffer 2.4.3 EVB-IT Instandhaltungs-AGB erfolgt die Hotline zu folgenden Zeiten _____ in 

englischer Sprache. 

☐ Abweichend von Ziffer 2.4.4 EVB-IT Instandhaltungs-AGB ist der Auftragnehmer nicht berechtigt, im Rahmen 

der Hotline automatisierte Sprachdialogsysteme einzusetzen. 

☐ Abweichend von Ziffer 2.4.4 EVB-IT Instandhaltungs-AGB ist der Auftragnehmer nur in nachfolgendem 

Umfang berechtigt, im Rahmen der Hotline automatisierte Sprachdialogsysteme für die Entgegennahme und 
Zuordnung von Anrufen einzusetzen, 

☐ soweit nur ein einheitliches Kennzeichen zur Identifizierung verwendet wird; 

☐ nicht mehr als _____ (Anzahl) Auswahlalternativen pro Ebene abgefragt werden; 

☐ der Kontakt zu einer natürlichen Person spätestens auf der _____ (z.B. zweiten) Ebene erfolgt; 

☐ der Kontakt zu einer natürlichen Person spätestens nach _____ (Anzahl) Minuten erfolgt. 

☐ Abweichend von Ziffer 2.4.5 EVB-IT Instandhaltungs-AGB hat der Auftragnehmer die Bearbeitung eines 

Vorgangs durchgängig durch denselben Mitarbeiter zu gewährleisten. 

☐ Abweichend von Ziffer 2.4.6 EVB-IT Instandhaltungs-AGB ist der Auftragnehmer berechtigt, die Hotline über 

_____ anzubieten (z.B. Mehrwertdienstenummer, Mobilfunknummer, Auslandsrufnummer). 

☒ Weitere Regelungen zur Hotline ergeben sich aus Anlage Nr. __1___. 

7.3.2 Vergütung 

☐ Keine gesonderte Vergütung; die Vergütung für die Hotline ist in der Instandhaltungspauschale* enthalten. 

☐ Die Vergütung für die Hotline erfolgt nach Aufwand gemäß Kategorie(n) _____ aus Nummer 8.1 

☐ mit einer Obergrenze in Höhe von _____ Euro pro _____ (z.B. Monat, Quartal, Jahr etc.). 

☐ bei fester Laufzeit mit einer Obergrenze in Höhe von insgesamt _____ Euro. 

7.4 Sonstige Instandhaltungsleistungen 

☐ Der Auftragnehmer erbringt die in Anlage Nr. _____ konkret beschriebenen sonstigen 

Instandhaltungsleistungen. 

☐ Keine gesonderte Vergütung für die sonstigen Instandhaltungsleistungen; die Vergütung für die 

sonstigen Instandhaltungsleistungen ist in der Instandhaltungspauschale* enthalten. 

☐ Die gesonderte monatliche Pauschale für die sonstigen Instandhaltungsleistungen beträgt _____. 

☐ Die Vergütung für die sonstigen Instandhaltungsleistungen erfolgt nach Aufwand gemäß Kategorie(n) 

_____ aus Nummer 8.1 

☐ mit einer Obergrenze in Höhe von _____ pro _____ (z.B. Monat, Quartal, Jahr etc.). 
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☐ bei fester Laufzeit mit einer Obergrenze in Höhe von insgesamt _____ Euro. 

8 Ergänzende Vereinbarungen bei Vergütung nach Aufwand 

8.1 Vereinbarung der Preiskategorien bei Vergütung nach Aufwand 

Lfd. Nr. Bezeichnung 
der 

Kategorie 

Stunden-
satz für 

Tätigkeiten 
innerhalb 

der 
zuschlags-

freien 
Zeiten 

Tagessatz 
für 

Tätigkeite
n 

innerhalb 
der 

zuschlags-
freien 
Zeiten 

Zuschläge in 
Prozent auf die 
Stunden- und 
Tagessätze 
Montag bis 

Freitag 
(Arbeitstage) 
außerhalb der 

zuschlagsfreien 
Zeiten 

Zuschläge 
in Prozent 

auf die 
Stunden- 

und 
Tages-

sätze von 
_____ 

bis _____ 

Zuschläge 
in Prozent 

auf die 
Stunden- 

und 
Tages-

sätze von 
_____ 

bis _____ 

Zuschläg
e in 

Prozent 
auf die 

Stunden- 
und 

Tages-
sätze 
Sonn- 
und 

Feiertage 
von 

_____ 

bis _____ 

Zuschläge 
in Prozent 

auf die 
Stunden- 

und 
Tages-
sätze 

Sonn- und 
Feiertage 

von 
_____ 

bis _____ 

Kategori
e  

     _____ % _____ % _____ % _____ % _____ % 

 

Festlegung der Geschäftszeiten: 

Arbeitstag Geschäftszeit 

Montag bis Donnerstag von _____ bis _____ Uhr 

Freitag von _____ bis _____ Uhr 

☐ weitere Vereinbarungen gemäß Anlage Nr. _____. 

8.2 Abweichende Regelungen für die Bestimmung und Vergütung von Personentagessätzen 

☐ Abweichend von Ziffer 10.2.4 Satz 2 EVB-IT Instandhaltungs-AGB können bei entsprechendem Nachweis für 

einen Personentag bis zu 10 Stunden abgerechnet werden. 

☐ Abweichend von Ziffer 10.2.4 Sätze 2 und 3 EVB-IT Instandhaltungs-AGB kann ein voller Tagessatz nur in 

Rechnung gestellt werden, wenn mindestens 10 Stunden geleistet wurden. Werden weniger als 10 
Zeitstunden pro Tag geleistet, sind diese anteilig in Rechnung zu stellen. 

☐ weitere Vereinbarungen gemäß Anlage Nr. _____. 

8.3 Reisekosten/Reisezeiten/Nebenkosten* 

☒ Reisekosten werden nicht gesondert vergütet. 

☐ Reisekosten/Reisezeiten werden vergütet gemäß Anlage Nr. _____. 

  

☒ Nebenkosten* werden nicht gesondert vergütet. 

☐ Nebenkosten* werden vergütet gemäß Anlage Nr. _____. 

  

☒ Reisezeiten werden nicht gesondert vergütet. 

☐ Reisezeiten werden zu 50 % als Arbeitszeiten vergütet. 

☐ Reisezeiten werden vergütet gemäß Anlage Nr. _____. 

41



 

Instandhaltungsvertrag 

Version 2.0.1 vom 01.03.2026 
Seite 11 von 13 

8.4 Besondere Bestimmungen zur Vergütung nach Aufwand 

☐ Besondere Bestimmungen zur Vergütung nach Aufwand sind in Anlage Nr. _____ vereinbart. 

9 Abnahme 

☐ Regelungen zur Abnahme für die Leistungen gemäß Nummer(n) _____ ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 

10 Mängelhaftung (Gewährleistung) 

☐ Es gilt Ziffer 13.1 EVB-IT Instandhaltungs-AGB mit der Maßgabe, dass für Sach- und Rechtsmängel die 

Verjährungsfrist statt 24 Monate _____ Monate beträgt. 

☐ Die Verjährungsfristen für Sach- und Rechtsmängel ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 

☐ Der Ausschluss der Rechtsmängelhaftung wegen Patentverletzungen, die Dritte gegen den Auftraggeber 

wegen einer Nutzung außerhalb von EU und EFTA geltend machen (Ziffer 13.2 EVB-IT Instandhaltungs-
AGB), gilt nicht. 

☐ Weitere Vereinbarungen gemäß Anlage Nr. _____. 

11 Abweichende Haftungsregelungen 

11.1 Haftungsobergrenze bei leicht fahrlässiger Pflichtverletzung 

☐ Abweichend von Ziffer 16.2 Satz 2 EVB-IT Instandhaltungs-AGB beträgt die Haftungsobergrenze bei leicht 

fahrlässiger Pflichtverletzungen 

☐ minimal das _____fache (statt des Doppelten), 

☐ maximal das _____fache (statt des Vierfachen) 

der bis zum Tag der Geltendmachung als Durchschnittswert pro Vertragsjahr geschuldeten Vergütung, wobei 
etwaige Reduktionen der Vergütung für das erste Vertragsjahr wegen Mängelansprüchen außer Betracht 
bleiben. 

☐ Abweichend von Ziffer 16.2 EVB-IT Instandhaltungs-AGB beträgt die Haftungsobergrenze bei leicht 

fahrlässigen Pflichtverletzungen 

☐ pro Schadensfall _____ Euro. 

☐ insgesamt für diesen Vertrag _____ Euro. 

☐ Abweichend von Ziffer 16.2 EVB-IT Instandhaltungs-AGB gelten für die Haftung bei leicht fahrlässigen 

Pflichtverletzungen die Regelungen gemäß Anlage Nr. _____. 

11.2 Haftung für entgangenen Gewinn 

☐ Abweichend von Ziffer 16.4 EVB-IT Instandhaltungs-AGB haftet der Auftragnehmer auch für entgangenen 

Gewinn. 

12 Vertragsstrafen 

12.1 Nichteinhaltung von vereinbarten Reaktionszeiten* 

☐ Ziffer 11.2 der EVB-IT Instandhaltungs-AGB gilt mit der Maßgabe, dass für die Nichteinhaltung von 

Reaktionszeiten* folgende Vertragsstrafen vereinbart werden: 

Leistungsart Nummer (Nummern 
7.1 und ggf. 7.4) 

Überschreitung um …. Vertragsstrafe 

  _____ %   

Vertragsstrafe insgesamt pro Vertragsjahr jedoch maximal _____ 

 

☐ Hinsichtlich der Nichteinhaltung von Reaktionszeiten* gelten die Regelungen in Anlage Nr. _____. 
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12.2 Nichteinhaltung von vereinbarten Wiederherstellungszeiten* 

☐ Ziffer 11.2 EVB-IT Instandhaltungs-AGB gilt mit der Maßgabe, dass für die Nichteinhaltung von 

Wiederherstellungszeiten* folgende Vertragsstrafen vereinbart werden: 

Leistungsart Nummer  

(Nummern 7.1 und ggf. 7.4) 

Überschreitung um …. Vertragsstrafe 

  _____ %   

Vertragsstrafe insgesamt pro Vertragsjahr jedoch maximal _____  

 

☐ Hinsichtlich der Nichteinhaltung von Wiederherstellungszeiten* gelten die Regelungen in Anlage Nr. _____. 

12.3 Sonstige Vertragsstrafen 

☐ Für jeden Verstoß gegen Ziffer 1.4 oder Ziffer 1.5 der EVB-IT Instandhaltungs-AGB wird eine Vertragsstrafe in 

Höhe von _____ Euro vereinbart. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer den Verstoß nicht zu vertreten hat. 

13 Ansprechpartner 

Ansprechpartner des Auftraggebers (Name, Adresse, Abteilung, Telefon, Fax, E-Mail): 

_N.N.____ 

Ansprechpartner des Auftragnehmers (Name, Adresse, Abteilung, Telefon, Fax, E-Mail): 

_ N.N.____ 

14 Weitere Regelungen 

14.1 Besondere Anforderungen an Mitarbeiter des Auftragnehmers 

☐ Mindestanforderungen an das einzusetzende Personal des Auftragnehmers: 

Lfd. Nr. Position Fachliche Qualifikation Sicherheitsüber-
prüfung  

Ü 1, 2 oder 31 

Sonstige Anforderungen, 
z.B. weitere 

Sicherheitsanforderungen 

      

1 Stufen der Sicherheitsüberprüfung gemäß Sicherheitsüberprüfungsgesetz 

☐ Abweichend von Ziffer 9.1 EVB-IT Instandhaltungs-AGB ist der Auftragnehmer nicht verpflichtet, für die 

Aufgaben gemäß Anlage Nr. _____ nur Personal einzusetzen, welches bereit ist, sich aufgrund des 
Verpflichtungsgesetzes verpflichten zu lassen. 

☐ Mindestanforderungen an das einzusetzende Personal des Auftragnehmers ergeben sich aus Anlage Nr. 

_____. 

14.2 Allgemeine Sicherheitsanforderungen 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich für die Laufzeit des Vertrages 

☐ bei der Erbringung der vertraglichen Leistungen die Regelungen zur IT-Sicherheit gemäß Anlage Nr. _____ zu 

beachten. 

☐ der Geheimschutzbetreuung gemäß Anlage Nr. _____ zu unterstellen. 

☐ die Regelungen des Auftraggebers zur Sicherheit am Einsatzort gemäß Anlage Nr. _____ zu beachten. 

☐ folgende weitere Regelungen einzuhalten: _____ 

14.3 Nutzungssperre/besondere technische Merkmale 

☐ Die Leistungen des Auftragnehmers weisen keine Nutzungssperren auf. 
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☐ Die Leistungen des Auftragnehmers weisen folgende Nutzungssperren auf: _____. Näheres siehe Anlage Nr. 

_____. 

☐ Die Leistungen des Auftragnehmers weisen folgende technische Merkmale nicht auf: _____. Näheres siehe 

Anlage Nr. _____. 

14.4 Haftpflichtversicherung 

☒ Der Nachweis einer Haftpflichtversicherung gemäß Ziffer 19 EVB-IT Instandhaltungs-AGB wird vereinbart. 

14.5 Teleservice* 

Soweit der Auftragnehmer zur Leistung durch Teleservice* berechtigt ist, wird er diesen ausschließlich aufgrund der 
Teleservicevereinbarung gemäß Anlage Nr. _____ erbringen und darf dabei ausschließlich folgendes 
automatisiertes Verfahren einsetzen: _____ (Produktbezeichnung). Dieses Verfahren muss neben den 
Anforderungen aus Ziffer 1.4 EVB-IT Instandhaltungs-AGB auch den Anforderungen aus der Anlage Nr. _____ 
genügen. 

14.6 Datenschutz, Geheimhaltung und Sicherheit 

☐ Ergänzend zu bzw. abweichend von Ziffer 20 EVB-IT Instandhaltungs-AGB ergeben sich Regelungen zur 

Geheimhaltung bzw. zur Sicherheit aus Anlage Nr. _____. 

☐ Da durch den Auftragnehmer personenbezogene Daten im Auftrag des Auftraggebers verarbeitet werden 

sollen (Auftragsdatenverarbeitung), treffen die Parteien in Anlage Nr. _____ eine schriftliche Vereinbarung, die 
zumindest die gesetzlichen Mindestanforderungen beinhaltet (z.B. gemäß § 11 Absatz 2 BDSG). 

☐ Die Parteien treffen sonstige Vereinbarungen zum Datenschutz gemäß Anlage Nr. _____. 

14.7 Dokumentation 

☐ Abweichend von Ziffer 7 EVB-IT Instandhaltungs-AGB dokumentiert der Auftragnehmer die durchgeführten 

Instandhaltungsleistungen nicht in deutscher sondern in _____ Sprache. 

☐ Ergänzend zu Ziffer 7 EVB-IT Instandhaltungs-AGB dokumentiert der Auftragnehmer die durchgeführten 

Instandhaltungsleistungen, wie in Anlage Nr. _____ vorgesehen. 

14.8 Erfüllungsort 

Erfüllungsort ist Nürnberg. 

15 Entsorgung von ausgetauschten Gegenständen durch den Auftragnehmer 

☐ Soweit der Auftraggeber Ziffer 6.4 EVB-IT Instandhaltungs-AGB die Entsorgung von ausgetauschten 

Gegenständen wünscht, erfolgt diese gemäß Anlage Nr. _____ durch (Mehrfachauswahl möglich) 

☐ Beseitigung, 

☐ Verwertung einschl. Recycling, 

☐ Wiederverwendung. 

☐ für folgende ausgetauschte Gegenstände _____ gegen gesonderte Vergütung gemäß Anlage Nr. _____. 

☐ Die Entsorgung von ausgetauschten Gegenständen erfolgt nicht durch den Auftragnehmer. 

16 Sonstige Vereinbarungen 

☐ Sonstige Vereinbarungen: _____ 

☐ Die sonstigen Vereinbarungen ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 
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LEISTUNGSVERZEICHNIS
Ausschreibung 

13.05.2026 

Verfahren: 2026002465 - NetApp Fileservice Wartung

SKONTO

Skonto zugelassen Ja 

Zahlungsziel
(falls zugelassen)

30  Tag(e)

Skonto __________  %

AUFLISTUNG ALLER POSITIONEN

ALLE PREISE SIND OHNE UMSATZSTEUER ANZUGEBEN

Vorbemerkungen

Die Wartungsverlängerung bis 11/2028 soll für bereits vorhandene Systeme von NetApp beschafft werden.
Beim NetApp-Archivfiler und NetApp-MetroCluster enden die Wartungsverträge am 31.08./30.09.2026.

Vertragsgrundlage

Es wird ein EVB-IT Instandhaltungsvertrag geschlossen. Der bereits vorausgefüllte Vertrag im Abschnitt Vertragsbedingungen/Formulare
ist Bestandteil der Vergabeunterlagen und wird nach Zuschlag an den farblich gekennzeichneten Stellen ergänzt.

Hinweise zur Beantwortung von Bieterfragen

Bei Unklarheiten zur Leistungsbeschreibung bitten wir um Fragestellung VOR Angebotsabgabe über die Bieterkommunikation im
Vergabemanagementsystem (Menüpunkt im Angebotsassistenten „Kommunikation mit der Vergabestelle“).
Bieterfragen werden von der Vergabestelle gesammelt und voraussichtlich in maximal drei Blöcken unter Berücksichtigung der Frist in §
20 Abs. 3 Nr. 1 VgV beantwortet. Bitte beachten Sie: Sofern dadurch die Vergabeunterlagen in einzelnen Punkten abgeändert werden,
werden geänderte Vergabeunterlagen über sogenannte Korrekturzyklen im Vergabemanagementsystem zur Verfügung gestellt und in der
Beantwortung zur Bieterfrage auf die jeweils vorgenommenen Änderungen hingewiesen. Nach Durchführung eines Korrekturzyklus
müssen ggf. bereits eingereichte Angebote erneut eingereicht werden.

1 Wartungsverlängerung
FAS9000-MetroCluster (Gesamtsystem) USt. [%]

19%

Menge

26,00

Einheit

Monate

Informationen zum System:

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Monat

Gesamtpreis [EUR]

................

Leistungsverzeichnis - 1/4
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- Controller S/N: 792127000022, 792127000023, 792127000038, 792127000052
- Die aktuelle Wartung endet am 30.09.2026. Wartungslevel: Premium
- Vertragsnummer: 11560660

Wartungsverlängerung: FAS9000-MetroCluster (Gesamtsystem)
- bis 30.11.2028 (= 26 Monate)
- Leistungsumfang Leistungsumfang (Service- und Reaktionszeiten usw.) unverändert
- Aktivierung der Wartung beim Wartungsanbieter

Bitte geben Sie den Preis pro Monat an. Das System rechnet automatisch auf 26
Monate hoch.

2 Wartungsverlängerung FAS8300-Archivfiler
(Gesamtsystem) USt. [%]

19%

Menge

27,00

Einheit

Monate

Informationen zum System:
- Controller S/N: 952124000688, 952124000698
- Die aktuelle Wartung endet am 31.08.2026. Wartungslevel: AIQ ADVISOR
- Vertragsnummer: 11556534

Wartungsverlängerung: FAS8300-Archivfiler (Gesamtsystem)
- bis 30.11.2028 (= 27 Monate)
- Leistungsumfang (Service- und Reaktionszeiten usw.) unverändert
- Aktivierung der Wartung beim Wartungsanbieter

Bitte geben Sie den Preis pro Monat an. Das System rechnet automatisch auf 27
Monate hoch.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Monat

Gesamtpreis [EUR]

................

ANGEBOTSSUMME(N)

Summe exkl. Nachlass
(netto) ____________________

Nachlass
(netto) ____________________

____________________
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Summe inkl. Nachlass
(netto)

Umsatzsteuer ____________________

Summe
(brutto) ____________________
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AUFLISTUNG ALLER DATEIANLAGEN ZU DEN POSITIONEN
Name Dateiname Größe MIME-Type
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KRITERIENKATALOG
Ausschreibung 

13.05.2026 

Verfahren: 2026002465 - NetApp Fileservice Wartung

EIGNUNGSKRITERIEN

1 Präqualifizierung  [Mussangabe]

Unsere Vergabestelle erklärt sich bereit, die Vorlage eines Präqualifizierungszertifikats, welches im amtlichen Verzeichnis
Präqualifizierter Unternehmen für den Liefer- und Dienstleistungsbereich (oder alternativ in der älteren auch noch gültigen
PQ-VOL-Datenbank) eingetragen ist, zu akzeptieren.

Informationen und Zertifikat sind erhältlich unter

www.amtliches-verzeichnis.ihk.de

Hinweis: Bei den nachfolgenden Muss-Angaben zur Eignung bitte "PQ" eintragen bzw. das so gekennzeichnete Feld ankreuzen.

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Es liegt keine Präqualifizierung vor.  (0)
[    ]  Ein gültiges Präqualifizierungszertifikat wurde mit dem Angebot hochgeladen.   (0)

Nur eine Antwort wählbar

2 Abfrage KMU  [Mussangabe]

Bitte geben Sie an, welche Unternehmensgröße auf Ihr Unternehmen gem. EU-Empfehlung 2003/361 zutrifft?

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Großunternehmen  (0)
[    ]  Mittleres Unternehmen  (0)
[    ]  Kleines Unternehmen  (0)
[    ]  Kleinstunternehmen  (0)

Nur eine Antwort wählbar

3 Berufsgruppe/Unternehmensart  [Mussangabe]

Wählen Sie die Zugehörigkeit zu einer Berufsgruppe aus.
Ich/wir gehöre(n) zu

[    ]  Keine Auswahl getroffen  (0)
[    ]  Handwerk  (0)
[    ]  Industrie  (0)
[    ]  Handel  (0)
[    ]  Versorgungsunternehmen  (0)
[    ]  Freie Berufe gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 EStG  (0)
[    ]  Sonstigen  (0)
[    ]  PQ  (0)

Nur eine Antwort wählbar

4 Ausschlussgründe § 123 GWB  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich erkläre/wir erklären, dass die in § 123 GWB genannten Ausschlussgründe nicht zutreffen (rechtskräftige Verurteilung oder
rechtskräftige Festsetzung einer Geldbuße bezüglich der aufgeführten Tatbestände; ggf. Nachweis zur Heilung nach § 125 GWB).

[    ]  Keine Auswahl getroffen
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

5 Ausschlussgründe § 124 GWB  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich erkläre/wir erklären, dass die in § 124 GWB genannten Ausschlussgründe nicht zutreffen (ggf. Nachweis zur Heilung nach § 125
GWB).

[    ]  Keine Auswahl getroffen
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

6 Eintragung Berufs-/ Handelsregister (I)  [Mussangabe]

Kriterienkatalog - 1/4
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Bitte laden Sie eine Kopie des Nachweises (nicht älter als 12 Monate, bezogen auf die Angebotsabgabefrist) Ihres Eintrags in das
Handelsregister bzw. des Eintrags in das Verzeichnis der zulassungsfreien Handwerksgewerbe oder eine Kopie des Nachweises über
die Eintragung in das Berufs- und/oder Handelsregister nach Maßgabe der Rechtsvorschriften des Staates der Europäischen Union, in
dem das Unternehmen niedergelassen ist, als Anlage hoch.

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Ja, Nachweis wurde mit Angebotsabgabe hochgeladen  (0)
[    ]  Nein, wird durch gültige Präqualifizierung (PQ) abgedeckt  (0)
[    ]  Nein, Eintrag ist für mein/unser Gewerbe bzw. meinen/unseren Berufsstand nicht vorgeschrieben  (0)

Nur eine Antwort wählbar

7 Eintragung Berufs-/ Handelsregister (II)  [Mussangabe]

Tragen Sie nachfolgend ein, welche Unterlagen vorgelegt/hochgeladen wurden:

1. Gewerbeanmeldung

2. Handelsregisterauszug (sofern ich/wir zur Eintragung verpflichtet bin/sind)

3. Eintragung in das Verzeichnis der zulassungsfreien Handwerksgewerbe

4. Kopie des Nachweises über die Eintragung in das Berufs- und/oder

5. Handelsregister nach Maßgabe der Rechtsvorschriften des Staates der Europäischen Union, in dem das Unternehmen
niedergelassen ist

Falls Sie präqualifiziert sind, tragen Sie bitte PQ ein

8 Gewerberechtliche Voraussetzungen  [Mussangabe]

Ich erkläre / wir erklären, dass ich / wir die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistung
erfülle(n).

Bei Abdeckung durch gültige Präqualifizierung (PQ) bitte "Ja" auswählen.

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Ja, ich/wir erfülle(n) die gewerberechtlichen Voraussetzungen   (0)
[    ]  Nein, Gewerbeerlaubnis ist für mein/unser Gewerbe bzw. meinen/unseren Berufsstand nicht vorgeschrieben  (0)
[    ]  Nein, ich/wir erfülle(n) nicht die gewerberechtlichen Voraussetzungen  (0)

Nur eine Antwort wählbar

9 Berufsgenossenschaft  [Mussangabe]

Ich bin / wir sind Mitglied in der Berufsgenossenschaft

[    ]  Keine Auswahl getroffen  (0)
[    ]  Ja  (0)
[    ]  Nein  (0)

Nur eine Antwort wählbar

10 Berufsgenossenschaft Detail  [Mussangabe]

Geben Sie an seit wann und unter welcher Nr. Sie Mitglied der Berufsgenossenschaft sind.

Bieter, die ihren Sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland haben, geben den für sie zuständigen entsprechenden
Versicherungsträger an.

Wenn nicht zutreffend, schreiben Sie bitte das Wort "entfällt" in das Freifeld.

11 Bietergemeinschaft I  [Mussangabe]

Liegt eine Bietergemeinschaft vor?

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Ja  (0)
[    ]  Nein  (0)

Nur eine Antwort wählbar

12 Bietergemeinschaft II  [Mussangabe]

Sollte eine Bietergemeinschaft vorliegen, geben Sie bitte nachfolgend die Mitglieder der Bietergemeinschaft (Firmenbezeichnung,
Anschrift, Telefon/Fax/Mail) sowie den Bevollmächtigten Vertreter an.

Zudem erklären Sie durch Abgabe eines Teilnahmeantrags / Angebots, dass

- der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich
vertritt, insbesondere zur Abgabe und Entgegennahme von Erklärungen sowie zur Vornahme von Verfahrenshandlungen im
Zusammenhang mit der ausgeschriebenen Leistung und zu Vertragsabschluss und Vertragsdurchführung.

- der bevollmächtigte Vertreter mit uneingeschränkter Wirkung berechtigt ist, für jedes Mitglied der
Bietergemeinschaft Zahlungen anzunehmen,

- alle Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber gesamtschuldnerisch haften.
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Wenn Sie NICHT in einer Bietergemeinschaft auftreten, schreiben Sie bitte das Wort "entfällt" in das Freifeld.

13 Artikel 5k der Verordnung (EU)  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich/wir erklären verbindlich (ggf. zugleich in Vertretung für die lt. Teilnahmeantrag / Angebot Vertretenen auch für diese):

1. Der / die Bewerber / Bieter gehört / gehören nicht zu den in Artikel 5 k) Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung
des Art. 1 Ziff. 23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen
Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren,
genannten Personen oder Unternehmen, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen,

a) durch die russische Staatsangehörigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung des Bewerbers/Bieters in Russland,
b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am
Bewerber/Bieter über das Halten von Anteilen im Umfang von mehr als 50%,
c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen oder Unternehmen, auf die die Kriterien der
Buchstaben a und/oder b zutrifft.

2. Die am Auftrag als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Zusammenhang mit der Erbringung
des Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden, beteiligten Unternehmen, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt,
gehören ebenfalls nicht zu dem in der Vorschrift genannten Personenkreis mit einem Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift.

3. Es wird bestätigt und sichergestellt, dass auch während der Vertragslaufzeit keine als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder
Unternehmen, deren Kapazitäten im Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden,
beteiligten Unternehmen eingesetzt werden, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

14 Daten für die Abfrage im Wettbewerbsregister  [Mussangabe]

Ab einer Auftragssumme von 30.000 € netto sind öffentliche Auftraggeber gem. § 150a GewO verpflichtet, vor Erteilung des Zuschlags
an Gewerbetreibende, Freiberufler und Vereine einen Auszug aus dem Wettbewerbsregister von dem betreffenden Unternehmen
anzufordern.
Von Gewerbetreibenden als Bieter (AG, OHG, KG, GmbH & Co. KG, GbR) werden dazu folgende Angaben benötigt:
Firmenname
Straße, Hausnummer
HRA Nr.
oder
HRB Nr.
Zuständiges Registergericht

Sollten Sie als Bieter freiberuflich tätig oder in Form eines Einzelunternehmens bzw. Vereins (Freiberufler, e. K., e. V.) organisiert sein,
werden folgende Angaben benötigt:

Familienname des freiberuflich Tätigen / Kaufmanns / Geschäftsführers / Vorstands
Geburtsname des freiberuflich Tätigen / Kaufmanns / Geschäftsführers / Vorstands
Vorname des freiberuflich Tätigen / Kaufmanns / des Geschäftsführers / Vorstands

15 Betriebshaftpflichtversicherung  [Mussangabe]

Gefordert ist eine Erklärung, dass der Bieter eine marktübliche Berufshaftpflichtversicherung oder Betriebshaftpflichtversicherung
spätestens zum Ausführungsbeginn abgeschlossen haben wird und auch während der gesamten Vertragslaufzeit aufrechterhält.
Marktüblich ist ein Versicherungsschutz mit folgenden Mindestumfang, der mit der Erklärung bestätigt wird:

Mindestumfang:
Sachschäden 1.000.000 EUR;
Personenschäden 3.000.000 EUR;
Vermögensschäden: 500.000 EUR;
oder pauschal 3.000.000 EUR für Personen-, Sach- und Vermögensschäden;
Fehlt die Erklärung, wird das Angebot ausgeschlossen.

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Wir verpflichten uns, spätestens zum Ausführungsbeginn eine Versicherung in dem geforderten Mindestumfang abzuschließen und
verpflichten uns, diesen Versicherungsschutz auch während der Vertragslaufzeit aufrecht zu erhalten.  (0)
[    ]  Eine Versicherung mit dem geforderten Mindestumfang haben wir bereits abgeschlossen. Wir verpflichten uns, diesen
Versicherungsschutz auch während der Vertragslaufzeit aufrecht zu erhalten.  (0)

Nur eine Antwort wählbar

16 Zuverlässigkeit / Einhaltung AEntG / MiLoG  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich erkläre/Wir erklären, dass für mein Unternehmen keine schwere Verfehlung vorliegt, die meine/unsere Zuverlässigkeit in Frage stellt.

Ich erkläre / wir erklären, dass ich / wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem
Eintrag im Wettbewerbsregister geführt hat und insbesondere, dass ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht:
- gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz oder
- gem. § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz oder
- gem. § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz
mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr
als 2.500 € belegt worden bin/sind.

Hinweis:
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Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro ohne Umsatzsteuer wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag
erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Wettbewerbsregister gem. § 6 WRegG beim Bundeskartellamt anfordern.

Bei Abdeckung durch gültige Präqualifizierung (PQ) bitte ebenfalls mit "Ja" bestätigen.

[    ]  Keine Auswahl getroffen
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

17 Partnerstatus NetApp  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Es wird NetApp-Partnerstatus (unabhängig vom Level) gefordert. Ist der genannte NetApp-Partnerstatus vorhanden?
Wir behalten uns vor, innerhalb von 10 Tagen nach Zuschlagserteilung den entsprechenden Nachweis anzufordern.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar
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Verfahren: 2026002465 - NetApp Fileservice Wartung

LEISTUNGSKRITERIEN

1 Nachunternehmereinsatz VgV  
Gewichtung: 0,00%

1.1 Nachunternehmereinsatz  [Mussangabe]

Ich beabsichtige Nachunternehmer einzusetzen.

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Ja  (0)
[    ]  Nein, dann bitte in die nachfolgenden Felder "kein NU" eintragen  (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.2 Nachunternehmerliste VgV  [Mussangabe]

Nachfolgend aufgeführte Leistungen werden an Nachunternehmer übertragen.
Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich/wir Art und Umfang der Teilleistungen, für die ich mich/wir uns der
Fähigkeiten anderer Unternehmen bedienen werde(n).
Bitte geben Sie eine Zuordnung nach LV-Titel, Gewerk, Positionsnummer und Beschreibung der Teilleistung an.
Im Falle eines Nachunternehmereinsatzes sind den als Nachunternehmer vorgesehenen Firmen die vollständigen Vergabeunterlagen
der ausschreibenden Dienststelle zur Angebotsabgabe zur Verfügung zu stellen.

1.3 Verpflichtungserklärung VgV  [Mussangabe]

Auf Verlangen der Vergabestelle werde(n) ich/wir
a) die Unternehmen benennen, deren Fähigkeiten ich mich/wir uns im Auftragsfall bedienen werde(n), und
b) die Verpflichtungserklärung(en) dazu vorlegen, dass mir/uns die erforderlichen Mittel dieser Unternehmen zur Verfügung stehen,
ungeachtet des rechtlichen Charakters der zwischen mir/uns und diesen Unternehmen bestehenden Verbindungen.

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Ja  (0)

Nur eine Antwort wählbar

2 Kontaktdaten  [Mussangabe]

Bitte geben Sie die Kontaktdaten für die Adressierung von Störungsmeldungen an (z. B. Hotline, E-Mailadresse, Ticketsystem,
Webportal,...).
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